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Weihnacht Symbol des Fri·edens 

Wieder wird es Weihnacht und die Men
schen feiern das Fest der Freude und des 
Friedens. Kinderträume werden Wirklich
keit und Friede kehrt in- die Herzen der 
Menschen. Möge es niemanden beschieden 
sein, dieses Fest ohne Liebe begehen zu 
müssen, derweil andere glücklich Gaben 

empfangen 
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reichischen Bundesländer ist stolz, seit 
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Beamten der österreichischen Exeku
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• • • und wieder weihnachtet es 

Die christlichen Menschen der ganzen Welt schicken 
sich an, das höchste und schönste aller Feste, das Fest 
der Liebe und des Friedens, zu feiern. 

Es ist tröstlich, daß wir s::.hon diese dritte Weihnacht 

•hne Fessel schauen dürfon, d::>ch schmerzlich za wissen, 
aß auch heuer noch ei.r).e düstere Stimmung an vielen 

Flecken der Erde uns durch den bitteren Gegensatz zwi
schen der versöhnlichen und trauten Weilhnachtsb,1tsciiaft 
und der Menschheit umgibt. 

So beschwören wir auch jetzt wieder, am Rande der 
schicksalhaften Zeitenwende, unsere heiße und mächtig;; 
Friedenssehnsucht und unser Ruf geht hinaus in alle Welt, 
über die mannigfachen Trümmer der Zeit hinweg. 

Das Leben ist grausam und alltäglich zerbrechen Hoif
nungen an der eisigen und harten Erfahrung. 

Alle nur denkbaren Mittel und Künst,� werden ail-
6ewandt, um neue Werkzeuge der Zerstörung zu ·ersmnen 
und jegliches noch vorhandene Gefühl von Menschlichkeit 
zu ersticken. Der Geist und die Vernunft scheinen sich 
bedenklich zu trüben und wenn nicht in diese Dunkel
heit W;; i h n  a c h t  mit ihren gnadenvollen und tröstenden 
Gedanken leuchten würde, wahrhaftig, wir hätten Grund 
genug, \un zu verzweifeln. 

Ratlos stünden wir vor und in einer aus allen Fugen 
gegangenen Welt, wüßten wir nicht aus der Fülle der uns 
in der Weihnacht liebevoll dargereichten Weisheiten zu 
schöpfen. 

Die unseligen Geister des Irrtums werden zuschanden 
angesichts der wunderbaren Menschwerdung, durch die 
der Welt die Wahrheit und das Leben geschenkt wurde. 

�ie Unterdrückw1g des Geistes wurde gebannt und uns 
�ie Freiheit geschenkt. Wir lernten den Rechtssinn und 

erfuhren vom sittlichen Bewußtsein. All dies werden wir 
Jahr um Jahr erneut in h-::iliger, weihnachtlicher Stunde 
gewahr und an uns liegt es nur, diess= Erj,enntnis mit 
Herz und Verstand aufzunehmen und im Sinne höchster 
Widmung zu verwerten. 

Ein im weihnachtlichen Glauben Kraftsuchender trägt 
in sich die Gewißheit, daß in der Ordnung, wie sie die 
christliche Lehre formt, allein das friedliche Zusammen
leben der Einzelleben wie der Völk,erschaften gewähr
leistet und der Weg des befreiten Lebens aufgezeigt wird. 

Viele suchen das Glück, das sie ni·-:: besaßen oder ihnen 
verl-orenging, aber sie fanden unter den Menschen me:st 
nur bittere Enttäuschung und den Weg Zlhl.' Hotfnung ab
geschnitten. Das auf Menschen gesetzte Vertrauen zerbrach 
nicht selten in Stücl{e, weil sie nur in der Unsicherheit 
ihres Geistes und in einem Zustand der Unschlüssigkeit 
lebten von der Seele bedrängt waren, ihnen der Trost 
des Weihnachtsglaubens aus der Brust gerissen war. 

Wer denn vermöchte, erhaben über alle menschliche 
UnzulängUchkeit, glaubensstark und brüd_erlich-fi.i.hlsam zu 
leben, wäre sein Geist nicht v'"rankert 1m ewigen, über
natürlichen, gnadenspendenden Weihnachtsgedanken? Der 
Mensch müßte ohne ihn verzagen! Alle Güte, Liebe, 
Freude, di!e wir so sehr erbitten, ersehnen, kommt in 
reinster Form einzig und alle:in aus der Wärme, die die 
Weihnacht in uns gelegt. Verstehen wir also die weihe-

volle und heilige StURde recht, erkennen wir ihren Sinn, 
damit wir' wahrhaft fröhliche und unverzagte Menschen 
werden. 

Wenn wir die furchtbare Tragödie der Welt betrach
ten, die Ursachen der schmerzlichen Entbehrungen einer
seits und des herausfordernden Wohlstandes anderseits, � 
dann wird uns das letzte Glied einer langen Kette von 
Ursachen eindeutig und klar, nämlich das Fehlen jeglidhen 
überirdischen Blickes und der dadurch bedingte Mangel 
an sittlich-sozialer Einstellung. 

Die kümmernisvolle Unregelmäßigkeit der Arbeit und 
des Lebens verlockt, verführt, bahnt die Lockerung der 
Familie an und vergiftet das so wertvolle Leben. Wir 
wollen und müssen aus dem Weihnachtsgedanken heraus 
diesem kraftzehrenden Uebel an den Leib rücken, damit 
das weltdurchtränkte Meer von Blut und Tränen sich 
mindert, daß der Tageslauf der Pflichten und der Frei
zeitgestaltung sich in die Ordnung einfügt, die allein die 
Grundsätze der inneren und äußeren Sicherheit, des inne
ren und äußeren Friedens auf das Banner geschrieben hat. 

Wir müssen uns endlich durchringen zu größtem, per
sönlichem Verzicht zugunsten des Glücks unserer Umwelt, 
damit, soweit in unseren Kräften gelegen, die dunkle Zeit 
eine hellere, frohere wird. Wir müssen aus unserem Glau
ben, der in der Weihenacht Gestalt annimmt, innere Gelas
senheit und vertrauensvolle, sittliche Stärke schöpfen, die 
uns auch in grausamsten Leiden nicht erliegen lassen. 

Jeder von uns muß zu� Vorbild an Standhaftigkeit 
werden, damit der Glaube an das menschlich Gute sich 
wieder erneuern kann. 

Seien wir nicht kleinmütig und schwankend zwischen 
dem Guten und dem Bösen; seien wir nicht lau, sondern 
mannhaft in den Erfordernissen christliche'l' Tugenden, 
dann werden wir Beitrag zur Abwendung des Unheils, 
das· die Welt von neuem zu erschüttern droht. 

Der Mut darf nicht sinken, die Ruinen müssen fallen 
und neue Werke müssen erstehen. Der Wiederaufbau einer 
sozialen Welt muß uns zu jeder Stunde heiligstes Gebut 
sein. 

Mögen zur Weihnacht' die Begüterten ihrer ärmsten 
Näch§ten liebevoll und mitteilend gedenken, damit nie
mand unter uns sei, der vor Verlassenheit weint, derweil 
wir glücklich Gaben empfangen. 

Die „Illustrierte Rundschau 

der Gendarmerie" 

wiinscht allen ihr-C'Il Freunden, 

�litarbeitern und Lesern 

ein fr.ohes Weihnachtsfest! 
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Die Unfallstatistik der Sicherheitsbehörden 

Von Gend.-Rittmeister HEINRICH MILDNER, Kommandant der Verkehrsabteiiung des Landesgendarmerie
kommandos für Niederösterreich 

Ich beabsichtige nicht, allgemeines Zahlenmaterial aus 
unseren Statistiken vorzulegen. Die Ur-lfallstatistik.en der· 
einzelnen Staaten und Länder ähneln sich im großen und 
ganzen, sofern nicht beträchtliche Untersch!i.ede in der 
wirtschaftlichen und geographiscl.hen Lage eines Landes 
aufscheinen. Natürlich werden zum Beispiel in Dänemark 
die Radfahrer einen höheren Prozentanteil an den Un
fällen bilden wie in anderen Staaten. Im allgemeinen 
werden jedoch die Unfallstatistiken der einzelnen Gebi,ete 
auf einer gemeinsamen Linie Hegen. 

Ich möchte jedoch einige Erkenntnisse, die wir aus 
unseren Statistiken fanden, mitteilen, und zwar solche, 
die speziell für die Landgebiete charakteristi·sch sind. 

Man ist über den Wert der Statistik heute noch in 
vielen Kreisen g,ete�lter Meinung. Anläßlich einer Bau
verhandlung fiel unter ander-em die Aeußerung, daß die 
zunehmende Zuhilfenahme statistischer UnteTlagen eine 
Modeerscheinung geworden sei. Ich pfiicht� dieser An
sicht nicht bei, doch bin icih der Me:inung, daß man 
diese Unterlagen viel zu oft einseitig betrachtet, obwohl 
manchmal Zweifel an ihrer Richtigkeit aufkommen müß
ten. Es ist bekannt, daß man Ereignisse s,owohl günstig 
als auch weniger günstig auswerten kann, ganz nach 
dem Zweck, den der Ersteller erreichen will. Eben nach 
dem Gesichtspunkt, v-0n dem aus man die Er,e1gnisse be
trachtet. 

Nehmen wir zum Beispiel -eine straßenbaulich2 Ver
änderung an. Vor der Ausführung hat man die Frage 
aufgeworfen, wie viele Unfälle sich dort im vergangenen 
Jahr zugetragen haben. Dann hat man die g,efundene 
Unfallszahl halbiert, um eine Verglei.chsmöglichkeit mit 
den Unfallszahlen des laufenden Halbjahres zu erhalten. 
Nach Fertigstellung des Bauvorhabens stellte ,sich heraus, 
daß die Unfallsziffer beträchtlich angestiegen war. Der 
Grund für dieses alarmierende Ergebnis, man hatte nur 
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die nüchternen Zahlen allein in Betracht gezogen, olh:ne 
zu berücksichtigen, daß die Verkehrsdichte nach der 
Vollendung des Bauvorhabens beträchtlich angestiegen 
war und daß vor diesem Zeitpunkt eine ausgesprochen 
verkehrsfeindliche Wetterlage vorherrschte. 

Ein anderer Umstand, der die Richtigkeit eill1er Sta
tistik gefährden kann, ist die Art, w1e die .unterlagen 
geschaffen werden. Nehmen wir an, im Bereich eines 
Gendarmeriepostens ereignet sich ein Verkehrsunfall. Die 
statistische Arbeit beginnt mit dem Ausfüllen des Unfalls
zählblattes. Es ist dies das Fundament der weiteren sta
tistischen Arbeit. Noch v-0r Erstattung der Anzeige, die 
erst nach genauen Erhebungen und eingehender Ueber
prüfung des Sachverhaltes gemacht werden kann, muß 
das Formular :msgefüllt werden. 

Das Unfallszählblatt stellt nun Schuldfragen, die der 
erhebende Gendarmeriebeamte sofort beantworten muß, 
während der Richter sie ,erst nach Durchführung von Ver
handlungen und Lokalaugenscheinen unter Beiziehung von 
Zeugen und Sachverständigen beantwortet. Dadurch er
geben sich Verschiebungen bei der Beantwortung von 
Unfallsursachen und Schuldfragen. Einen Teil der Frage

. des Unfallszählblattes kann der Beamte ,ohne ·weitere , 
beantworten, zum Beispiel Zeit, Ort des Unfalles, Wetter- -
und Straßenverhältnisse. Dageg,en ist es schon zweifelhaft, 
o!:J auch die Frage nach der Unfallsursac'he ric'htig be
antwortet wird. Gerade bei schweren Unfällen ist es 
durch das Fehlen der Aussagen der Beteiligten kaum 
möglich, ein klares Bild über den Unfallsablauf und die 
Unfallsursache zu erlangen. Ein Beteiligter steht noch 
unter der Schockwirkung des Geschehens. ein andereT 
liegt im Krankenhaus und ist nicht ver�ehmungsrähig, 
der dritte kam vielleicht beim Unfall ums Leben. Es ist 
nun schwer, sofort ohne konkrete Unterlagen· (die erst 
nach Tagen beschafft werden können) zu entscheiden, 
was die Unfallsursache war und wer am Unfall Schuld 
trägt. Trotzdem zeichnet nun der Beamte jene Unfalls
ursache an, die ihm am wahrsdheinlichsten dünkt. 

Wer trägt die Schuld, wenn sich ein Fahrzeug über
schlagen hat oder aus einer Kurve hinausgetragen wu•rde? 
Die äberhöhte Geschwindigkeit, der glatte Straßenbelag, 
die nach außen hängende Kurv,e, die abgefahrenen Reifen 
oder die mangelnde Fahrtüchtigk,eit des Lenkers? Alles 
Fragen, die je nach der inneren Einstellung des Genclar
meriebeamten beantwortet werden: Ist er selbst Kraft
fahrer und Freund einer zügig,en Fahrweise, wird er dem 
Straßenbelag, den Reifen oder der baulich ungünstigen 
Kurve die Schuld zuschr_eibert. Ist ,er jedoch e�n Verfe_chte� 
des Langsamfahrens, WLTd er m erster Lirue deT ubai.111', 
mäßigen Geschwindigkeit die Hauptschuld beimessen. Unter 
das Kapitel „erhöhte Geschwindigk,eit" kann man fast 
alle Unfallsursachen einreihen, für die map v-ore:rst keine 
andere Erklärung findet. Ich bin der Ansicht, daß man 
von einer erhöhten Geschwindigkeit als Unfallsursache· 
nur sprechen kann, wenn der Kraftfahr,er schon lange 
über schlechte oder kurv,enreiche Straßen gefahren ist 
und dann erst ins Schleudern gerät oder sich überschlägt. 

Der Kraftfahrzeuglenker hat in diesem Fall Zeit 
genug gehabt, die Gefahr zu ,erkennen und entsprechend 
zu reagieren. Etwas ander,es ist es je,doch, wenn im 
Verlauf einer Fahrt plötzlich eine schlechte Straßenstelle 
auftaucht und der Fahrer nicht mehr in de;r Lage ist, 
entsprechend zu handeln. Erst dann könnte man die 
bauliche Beschaffenheit der Straße oder das unvermutet 
auftauchende Hindernis als die auslösende Unfall,sursache 
bezeichnen. 

Hier besteht die große Gefahr, 'daß die Statistik 
unbewußt verfälscht wird, je nach der persönlichen 
Einstellung des Beamten. 

Daß die Statistik meist aus einem viel zu kleinen 
Bildwinkel betrachtet wird, ist e.ine weitere Fehlerquelle. 
Je großzügiger eine Statistik erstellt wird um s,o rich
tigere Ergebnisse wird man erhalten. J� detaillierteT 
man sie betrachtet, um so größer -erscheinen ihre sub
jektiven Fehler. So kann man zum Beispiel bei Groß
bauten v-on Kraftwerken, die eine vorübergehende wirt-

schaftliche Konzentrierung bedingen, in der näheren Um
gebung auch eine Massierung von Verkehrsunfällen fest
stellen. Nach Fertigstellung des Vorhabens und Abzug 
der Baufirmen verschwinden sie jedoch wieder, da dann 
nur mehr die normale Verkehrsfrequenz herrscht. Es 
wäre unklug, Maßnahmen zu treffen, dLe über das zeit� 
bediJ1gte Anwachsen des Verkehrs fortdauern. Eine Er
kenntnis daraus wäre, daß im Verkehrswesen eine zen
trale, einheitliche Planung notwendig ist. Alle sicher<heits
dienstlichen Belange, soweit sie den Straßenverkehr be
treffen, wäreh zeritral zu dirigieren. Die auf historischen 
Gegebenheiten oder wfrtschaftlichen Notwendigkeiten ba
sierenden Verwaltungsbezirke im Bereich der Bundesrepu
blil, Oesterreich haben im Zeitalter des raumgreifenden 
Verkehrs ein zu begrenztes Tenitorium, um richtung
gebend in den Verkehr eingreifen zu können. Die Bezirks
verwaltungsbehörden in unserem Land sind Sicherheits
behörden 1. Instanz und haben als solche entscfu,eidenden 
Anteil an verkehrstechnischen und verke'hrsregelnden Maß
nahmen. Es ist zwar verständlich, daß diese Behörde in 
erster Linie ihren Wirkungsbereich ins Auge faßt. Doch 
müßten die Erfordernisse des Verkehrs im gr,oßräumigen 
Sinne erkannt und mit den eigenen Interessen in Einklang 
gebracht werden. 

Widmet der Staat für den Straßenbau nach unseren 
Verhältnissen erhebliche Mittel, so wetteifern die ein
zelnen Länder, eine entsprechend gr-0ße Quote zu er
halten. Den Ländern 'ist es dann vorbehalten,- über die 

•
Dringlichkeit verschiedener Bauvorhaben zu ents0heiden. 
üer stützt sich die Landesregi-erung auf Anträge der 

Behörden 1. Instanz. Leider muß man f.eststellen, daß 
manchmal Straßenba,uten durchgeführt werden, die ver-
mutlich nicht auf Grund statistischer Unterlagen oder 
großräumiger VerkehTSfragen in Angriff genommen wur
den. Diese Bauten mögen von -einem begrenzten Blick
punkt aus betrachtet überaus wichtig erscheinen, in ei.ner 
st,;atlichen oder überstaatlichen V.erkehrspla,nung eil"W:!isen 
sie sich jedoch als nebensächlich. Gerade hier ".>etzt man 
sich zu oft über statistische Erkenntni!Sse hinweg und 
saniert .abgelegene, verlassene Landstraßen zum Wohl 
und zur Genugtull'ng einzelner, obwohl so manche Haupt
verkehrsstraße den Ausbau weit nötiger hätte. 

Der Dienst der Gendarmeriebeamten wird durch Er
kenntnisse aus Praxis und Statistik weitgehend beeinflußt. 
Das Anwachsen des Verkehrs, da•s ursprünglich mit dem 
Ausbau der Verkehrswege Hand in Hand ging, nahm nach 
dem letzten Krieg Dimensionen an, denen der Straßen
au:::bau nicht mehr folgen konnte. Das Straßennetz war 
während des Krieges höchsten Anforderungen ausgesetzt, 
jahrelang wurden die Instandsetzungs- und Erneuerl.llllgs-

• arbeiten vernachlässigt. Ein im Ausbau zurückgebliebenes 
Straßennetz mußte nach den kriegerischen Ereignissen 
weiter militanten Bedürfni sen dienen, während der zivile 
Verkehr vorerst völlig exlahmt war. 

Solange bei.ae Faktoren, Verkehrsdichte und Straßen
&-,usbau, harmonisch w uchsen, mußte sooon der Siche·r
�neitsdienst sein Augenmerk vor,dringlkh auf den Verkehr 

richten. Als aber nach dem Krieg der VerkehT sprungthaft 
anwnchs, der Straßenbau aber weit zurückbUeb, mußte 
der Sicherheitsdienst auf dem Lande, der Zeit und den 
Nohvencli.gkeiten gehorchend, vor allem dem Geschelh.en 
auf der Str,aße angepaßt werden. 

Hier konnte die Statistik wichti,ge Erk,enntniss:> für 
den Verkehrsdienst Uefern. Sie zeig_te uns die unfalls
reichsten Stellen auf, die Zeit der häufigsten Unfälle. 
die Schwere der Unfälle, die Hauptflußrichtung des 
Ve1:kehrs. welche Kategorien der Verkehrsteilnelh:mer voT 
allem verunglilckten und die Ursachen der lfiifäUe. 

Sie gab damit wichtige Hinweise für Di,enstort, Dienst
zeit Art der Dienstverrichtung und Grad der Wichtigkeit 
der' einzelnen Verkehrsdienste. Wir mußten v-0r allem 
an Sonntagen intensivsten Verk,ehrsdienst· verrichten, da 
sich fast der ganze großstädtische Verkehrsstrom 21.1m 
VVochenende auf das Land ergießt, gk.ichzeitig auch Rad
und l\liotorsportveransialtungen immer häufiger außerhalb 
von Großstädten abgewickelt werden. · 

Di.e Aufgabe des Gendarmerieorganes ist es, durch 
seine Anwesenlni t d:,� Verkehrsteilnehmer Zlll' Ei:ruhaltung 
der VeTkehrsbestimmungen zu veranlassen. Auch da,s rück
sichtslose Fahren sollte zumindest in Sichtweite des 
Exekutiv0rganes unterbunden werden. Ich verstehe unter 
einer rücksichtslosen Fahrweise ein Verhalten auf der 
Straße, das nicht nur den Fahrer selbst gefährdet, sondern 
auch seine Mitfahrer und vor -allem alle übrigen Ver-

STEUERABSETZUNG 

Ob . Sie nun Einkommen- oder Lohnsteuer

zahler sind„ Sie haben jedenfalls ein gesetz

licl1es Recht, einen ansehnlichen Teil Ihres 

Einkommens steuerfrei: für eine Lebensver

sicherung �u v,erwenden, wie ·wir sie bieten. 

Die Höhe der Steuerersparnis hängt von 

'verschiedenen Faktoren ab und wird von 

unseren Spezialisten individuell ermittelt. 

Wir wollen Ihnen gern beMlflich sein, fragen 

Sie uns, wir stehen bereitwillig zu Ihrer 

Verfügung. Wiener: Städtische Versicherung 
"' 

' 

Wien I, Ringturm, und überall in Oesterreich. 
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kehrsteilnehmer schwersten Gefahrenmomenten aussetzt. 
Wenn als dritte Obliegenh€it die Ueberprüfung der tech
nischen Ausrüstung der Fahrzeuge zu nennen wäre, muß 
dazu gesagt werden, daß diese Aufgabe in Gebieten mit 
dichtem Verkehr nur teilweise erfüllt werden kann. Die 
Kontrolle des Fahrzeuges bedingt Zeit und Raum. Die 
Zeit will der Verkehrst€ilnehmer nicht entbeihren, sonst 
würde nicht der Ausdruck ;,schikanös" dauernd gebraucht 
werden. Der Raum kann der ·Straße nicht weggenommen 
werden, weil die vorhandene Verkehrsfläche sc'1110n übeT
beansprucht ist. Außerdem bringt das Aus- und Einblenden 
in den ,dichten Verkehr für den Straßenbenützer Unfalls
gefahren mit sich. 

Die Erhaltung der Verkehrsflüssigkeit ist nun das 
oberste Gebot für das Sicherheitsorgan geworden. Der 
Verkehr kann nur dann flüssig gehalten werden, wenn 
die Straße frei von Hindernisse·n ist. Der Gendarm soll 
nicht den Verkehr am Hindernis vorbeischleusen, s-ondern 
trachten, das Hindernis selbst zu bes,eitigen. Auf welch,� 
Oppositfon und Schwierigketten man dabei stößt, möge 
mir anzuführen erspart bleiben. 

Es bestäti,gt die Unfallstatistik, daß das Stehenbleiben 
von Fahrzeugen auf der Fahrbahn einen ganz erheblichen 
Unfallsfaktor darstellt. Es ist gleichgültig, -ob das parkende 
Fahrzeug iri einer Ortschaft, auf freier Strecke, auf 
geraden oder kurvigen Straßenstücken, auf Gefälle- oder 
Bergstrecken, bei Regen oder Glatteis, ,ob es beleuchtet 
oder bei Tageslicht abgestellt wird, immer ist .die Gefahr 
da, ·nur der Gr,ad der Gefährdung ist verschieden. 

Es ist auch notwendig, festzustellen, daß bei solchen 
Unfällen jene Personen, die das Verkehrshindernis schu
fen, meist gar nicht in das Gerichtsve,rfahr-en mitein� 
geschlossen werden. Solang,e mit dem Abstellen des 
Fahrzeuges kein Verbot übertreten wi,rd, selbst wenn es 
verkehrsbehindernd und damit den Ke:m eines Unfalles 
in sich tragend, geschah, kann nach einem V,erkehrs
unfall solch ein Verhalten strafrechtlich nicht erfaßt 
werden. 

Es ist .auch aus der Statistik zu ersehen, daß eine 
erhöhte Verkehrsflüssigkeit mit einer Senkung der Un
fallsziffer nicht immer konform geht. Dort, wo der 
Verkehr sich durch enge, winkelige Straßenzüge zwängen 
muß, kann man nicht von einem flüssigen Verkehr' 
sprechen. Unfälle treten bei solcher StraßenfühTung wohl 
in etwas größerer Zahl, aber dafür m-eist in harmloserer 
Art auf. Werden diese Straßen durch Umfah!rungen -oder 
bauliche Verbesserung,en zu schnellen Verkehrslinien ver
ändert, steigt die Schwere der Unfälle an. Wir haben 
hier typische Beispiel,e in der Nähe von Wien. WeU •diese 
neuen übersichtlichen Straßen zum Schnellfalhren ver
locken, ereignen sich nun an diesen Stellen die schwer
sten Unfälle, im Gegensatz zu früher, da die Kraftfahre,r 
schon durch -die Anlage der Straße am Schnellfahren 
verhindert wurden. , 

Verkehrsspitzen im allgemeinen bedtngen eine · zahlen
mäßige Vermehrung der Unfäll-e. Diese Unfälle sind aber 
weniger folgenschwer. Bei leicht aufgelockertem Ver
kehr - keine geschlossenen Kolonnen - zeigt die Sta-

Dienst- und Wohngebäude 

Die neue o·endarmeriepostenunterkunrt in Rinn, Tirol' 
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tistik, daß dem Grad nach bedeutend' schwerere Unfalls
folgen auftreten 

Die Straße soll eine Einrichtung sein, di-e es allen 
VerkehrsteilnehmeTn gestattet, nach ihren Wünschen Reise
bewegungen durchzuführen. W-enn aber Praxis und Sta
tistik zeigen, daß die Flußrichtung des Verkehrs aus 
oder in eine Großstadt zu gewissen Zeiten eine bestimmte 
Tendenz annimmt, muß es möglich sein, solche Straßen 
vorübergehend zu Einbahnen zu €rklären. Läuft dann der 
Verkehr in. beiden Richtungen gleich stark, muß dieser 
Tatsache durch Aufhebung der Einb'ahnverfügung -ent- ., 
sprachen werden. Wird der V,e:rkehr wieder einseitig in 
entgegengesetzter Richtung orientiert, dann muß die Ein
bahn in neuer Flußrichtung verfügt werden. Es wäre auch 
vom psychologischen Standpunkt wünschenswert, dem Ve1:kehrsteilnehmer wechselnde Verkehrssituationen zu pra
sentieren, denn dadurch würde er gezwungen werden, zu 
denken und sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Gewöhnung an gleichförmige VeTkehrsverhältn.isse ver
leitet zu Gedankenlosigke:t, ein Faktor. der die Unialls
ziffer ungünstig beeinflußt. 

Durch das Vorfinden solch wechselnder Verkelhrs
bedingungen wird der Verkehrsteilnehmer gezwungen, 
sich sofort gedanklich mit der neuen Verkehrssituation 
auseinanderzusetzen. Er bleibt mit seinen Gedanken jeden
falls beim Verkehr und in der Wirklichk,eit. 

Solange es aber im Verkehr nicht möglich ist, den 
Grundsatz durchzusetzen, die Verkehrsl,2nkung nach den 
Erfordernissen der M�hrheit __ de_r Verl�ehrsteilnelhmer za
gestalten, wird es rucht mogl1ch sem, Entlastung z __schaffen. Behörden die sich Verkehrse.ingriffe vOTbehalten, 
sind zum Zeitpunkt der notwendigen Anordnungen viel
leicht außer Aktion und können dem Sicherheitsorgan 
nicht zeitgerecht unterstützend zur Seite stehen. 

Solche Probleme treten an der Peripherie von Groß
städten allgemein auf, in Wien aber besonders stark, weil 
durch die politische und geographisclh,e Lag,e nur zwei 
Ausfallsrichtungen vom Verkehr bev-orzugt weTden. 

E� müßte auch in einem demokratischen Staat möglich 
sein, den Sicherheitsorganen, also -den Praktikern im Ver
kehr, derartige Eingriffsrechte in den Ve,rkehr zu ge
statten. 

Ich habe den Versuch unternommen, naeih einem zwar 
ungünstigen, doch sichtbar angebrachten Verkehrsze:chen 
zehn Fahrzeuge anzuhalten. NuT einer der zehn befragten 
Lenker war in der Lage zu sag.en, ob und welches Ver
kehrszeichen er eben passiert hatte. 

Nun soll die Statistik die Frage beantworten: 
,,IsL es möglich, · durch Vermehrung von Verkehrs

zeichen die Unfallszahlen zu v-ermeiden ?" 
Ich habe diese Frage an ,einer bestimmten Stelle eine•r 

stark frequentierten Straße überprüft. Es handelt sich 
um ein leicht abfallendes Straßenstück, die Straß2 ist 
S-förmig gekrümmt und mit demselben Belag versehen,
den der Straßenzug selbst .aufweist. Der eine Ku1rvente.il 
ist unübersichtlich, während der andere auf den weitere9Verlauf der Straße Einblick gewährt. UrspTüngErh wa_ 
dieses Straßenstück nur mit einem Krümmungszeichen 
versehen. Durch die große Anzahl der Unfälle, die sic!h 
an dieser Stelle ereigneten, sah man sich genötigt, 
irgendeine Abhilfe zu schaffen. Sie b2stand darin, daß 
man unter das Krümmungszeichen ein Gefahrenzeich�n 
allgemeiner Art montierte. Weil sich aber trotzdem die 
Dnfallszahl erhöhte. !hat man im Kurvenstück selbst 
eine weitere Vorsi�htstafel „Schleudergefahr" montieirt. 
Auch dieser Umstand hat zu keiner V2rr:nge•rung der 
Unfallszahlen g2führt. 

Wir ziehen aus den stat:stischen Zahlen ebe,1fall1S eile 
Lehre, daß eine Vermehrung d ·2r Gefahrenzöcib::n keine 
Verringerung der Unfälle mit s:ch bringt. Bei sparsamst.2r 
und verkehrstechnisch riC:h-tiger Auistellung von War
nungszeichen müßte sie der V2rkehrs,eilnehmer auC'h 
ungewollt beachten, weil er sie nur selten ins Blickfeld 
bekommt und die Gefahren dem Zeichen unm'.ttelba.r 
folgen. 

An einen großzügigen Ausbau u:riser,er Straßen ist 
infolge der bekannten finanz.:.ell·2n Schwierigkeiten nicht 
zu denken. Dort, wo doch solche Vorhaben ausg.efü1hn 
werden, vergehen noch Jahre. bis eine spürbare Erle'.:.chtE-. 
rung eintreten wird. Es ble:bt also d:e Frage zu lösen. 
wie kann man mit geringem fi.'1-'lmtellem Aufwand Maß
nahmen durchführen, die dem gesamte.ri Verkehr eineT 
Straße zugute kommen und u-nfallsvermindernd wirken 
können. (Fortsetzung f,olgt) 

J 

Elf verdiente Gendarmeriebeamte _ ausgezeichnet 

1 Von Gend.-Rittmeister SIEGFRIED WEITLANER, Landesgendameriekommandn für Saizburg 1

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
16. September 1957
den Ge.ndarmerierayonsinspektoi:en
Gregor S t r a s s e r, Gendarmerieerhebungsabt. Salzb1Jrg,
Rupert M e i k 1, Gendarmerieposten Abtenau,
Josef O p p-e n e i g e  r, Gendarmerieposten Werfen, 
Rudolf L a m m e  g g er, Gendarmerieposten Taxenbach,
Otto S t a n g  1, Gendarmeriep-osten Hallein, 
Hermann M a y e r, Technische (Verkehrs-) Abteilung,
Franz R e i t e r, Gendarmeri-eposten Oberndorf, 
die S i l b e r n e  M e d  a i l l  e für Verdi·enste um di•e Repu
blik Oesterreich und
den Gendarmeriepatrouillenleitern 
Walter D e i  s e n b e r  g ,e r, GendarmeTieexposituT Siezenheim,
Eduard G r i 11 i t s c h, Gendarmerieposten Zell am See, 
Willibald H ö f e  1 s a u e r, Technische (Verkehrs-) Abteilung,
Franz Ja n k a, Gendarmerieposten Badgastein,
die B r -o n z e n e M e•d a i l l e  für Verdienste um die Repu
blik Oesterreich verliehen.

Am 10. Oktober 1957 hat der Landesgendarmeriel�om-

mandant Gendarmerieoberst Rudolf P € r n k o p f dem 
schwererkrankt€n Gendarmeirieray-onsinspektor Otto Stangl 
des Gendarmeriepostens Hallein im Landeskrankenhaus 
die verli-ehene Auszeichnung überreicht. Zutiefst bewegt 
·dankte •der schwerkranke Kamerad für 'die Verleihung
der Auszeichnung und versicherte, daß der Tag, an dem 
er wieder Dienst v-ersehen kann, zu den schönsten. s,e•ines 
Lebens zählen wird.

Den übrigen ausgezeichneten Gendarmen überreicllte
der Landesgendarmeri-ekommandant in einer schlichten 
Feier in Anwesenheit seiner beiden Stellvertreter sowie
der zuständigen Abteilu111gs- und Bezirksgendarmer�ekom
mandanten am 16. Oktober 1957 die verliehenen Aus
zeichnungen. 

. Da an .der schlichten Dekorierungsfeier und an dem 
anschließenden Beisammensein auch di,e Vertreter sämt
licher Salzburger Tageszeitungen, des Radio· Salzburg und 
der Austria-Presse-Agentur teilnahmen, wurden die Aus
gezeichneten auch in Presse und Rundfunk besonders 
gewürdigt. 

Von links nach rechts (Sitzreihe): Gend.-Patrouillenleiter Franz Janka, Gend.-Rayonsinspektor Rupert Meikl, Gend.-Obe,rst Anton 
Kuchar, Landesgendarmeriekommandant Oberst RudoH Pernkopr, Gend.-Oberstleutnant Heinrich Spann, Geild.-Ray_onsinspektor Ru
doH Lammegger, Gend.-Patrouillenleiter Walter Deisenberger. - Von links nach rechts (stehend): Gcnd.-l_layon�rnspektor Greg�r 
Strasser, Gcnd.-Rayonsinspektor Hermann Mayer, Gend.- Patrouillenleiter Willibald Höfelsauer, 1Gend.-Patromllenle1ter Eduard Grtl-

litsch, Gend.-Rayonsinspektor Josef Oppeneiger 

SERIENMöBEL JEDER ART 

SCHAU RÄU M E: 
W�en I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 68 
Graz I, Radelzkystraße 20, Tel. 971 78 
Klagenfurt, Wulfengasse 6, Tel. 58 82 
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Doppelselbstmord kontra Paragraph 139 b Strafgesetz 
Von Gend.-Rayonsinspektor STEFAN BREITLER. Gendanneriepostenkommando Neuberg a. d. Mürz, Stei,ermark 

Ein nicht alltäglicher Kriminalfall
. 
ereignete sich Mitte

September 1957 in dem ziemlich abgeschieden liegenden 
Tyr-ol, Gemeinde Neuberg a. d. Mürz. 

Um 1 3;4 5 Uhr des 14. September 1957 wurde das Gen
darmeriepostenkommando Neuberg an der Mürz davon
in Kenntnis gesetzt, daß sich der Fachlehrer J. T. aus
Bruck an der Mur unweit der nach Tyr-ol führenden Ge
meindestraße im Walde erhängt habe. Zwei Beamte des
P-ostens begaben sich unter Leitung des Postenk:imman
danten Revierinspekt-or Rudolf G ö t z 1 mit dem Distrikts
arzt an den Tatort und stellt do„t folgendes f.est: 

Quer über einen V-förmig bergan führ-enden Graben 
hafte ein vorangegangener Sturm eine mittelstarke Fichte 

Der durch einen Sturmwind entwurzelte und über einen Wasser-
graben gelegene Baum mit der Stelle der Tat (Selbstmord) 

gew-orfen (Bild 1). Ueber diesen Stamm war ein schmaler 
Lederriemen geschlung,en, dessen zweites Ende zu Boden 
hing. Darunter lag der Tote mit leicht angewinkelten 
Knien seitlich ain Boden (Bild· 2). Er war mit grauem 
Gummimantel, Steireranzug, weißem Hemd, grauen Stut
zen und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Ein Steirerhut
lag etwa 3 m abseits der Leiche. Die Kleidung machte
einen geordneten Eindruck. Es waren an ihr keine Spuren
einer fremden ßewalteinwirkung festzustellen. 

Die äußere T-otenbeschau er_gab: männlicher Leichnam,
165 cm groß, schwächlicher Körperbau, keine klassischen
T-odeszeichen feststel.J.bar, am Hals,e eine schmale, dop
pelte FurchC!, 3 bis 5 mm tief, mit blassem Rand. Die,se
Furche verlief oberhalb des }5:,ehlkopfes, rechts seitlich 
allmählich ansteigend, bis zum Aujhängepunkt, der sich 
unterhalb des rechten Ohres befand; also Spuren die auf 
ein ausgespr,ochen atypisches Erhängen hinweisen'. 

Wie bei den anschließenden Erhe];>ungen festgestellt
wurde, war die Geliebte des Selbstmörders, A. M., beim
Erhängen zugegen. 

Bei der weiteren Vernehmung wurde sodann ermittelt,
daß T. verheiratet war und auch M. verehelicht und Mut-

Auffindung des Selbstmörders, der bereits von der Strangulie
rungsstelle befreit war 
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ter• zweier Kinder ist. Wie M. zugab, hatte sie am 12. Sep
tember 1957 mit T. beschlossen, gemeinsam aus dem
Leben zu scheiden, weil ihnen \:lie bestehenden Ver
hältnisse unüberwindbar schienen. Sie s-eien jedoch noch
am selben Tage von ihrem Entschluß abgekommen und
wollten nach Hause fahren. M., die völlig aufgelöst schien 
und während ihrer Einvernahme fortwährend in Tränen
ausbrach, k-onnte sich angeblich selbst nicht erklären,
warum sich T. sodann allein erhängte. 

Da die Angaben der einzigen Augenzeugin eine Lücke 
aufwiesen, versuchten die Gendarmeriebeamten den Leder
riemen der von A. M. angeblich beim Befreien des T ..
aus de; Schlinge mehrmals durchschnitten und abgeris:;en 
worden war, so zusammenzufügen, wie es vom Selbst
mörder ursprünglich bewerkstelligt wurde. 

Nach stundenlangen Bemühungen und Kombin3.tionen
war es endlich gelungen, die Teile in die Form zu .brin
gen, in der sie sich zur Zeit des Selbstmordes befunden 
hatten. Und siehe da, es lagen d r e i  Schlingen auf dem
Tisch. Eine für J. T., eine für die A. M. und die dritte
für, den Baumstamm (Bild 3). 

Nun lag es klar auf der Hand, daß die beiden Liebes
leute einen Doppelselbstmord vereinbart hatten und T. 
das Strangwerkzeug auch für diesen Zweck konstruierte .•

Strangulierungswerkzeug: 1. Schlinge, mit der sich J. T. erh:ingte, 
2. Schlinge, die für A. M. vorgesehen war, und 3. Schlinge, die 

um den Baumstamm gewickelt war 

Ob A. M. je den Gedanken hegte, mit J. T. gemeinsam
den Freitod zu wählen und sie nur im letzten Augenblick
nicht die Kraft hiezu aufbrachte, oder ob sie den Ge
liebten aus irgendeinem, von ihr bisher geheimgehaltenen, 
B�weggrund heraus durch ihre scheinbar•e Einwilligung 
in seinen Selbstmordgedanken bestärkte, oder diese erst 
ins Leben rief, gab sie bei ihrer neuerlichen Einvernahme
n:cht preis. Sie gab aber nach mehrstündiger Verneh
mung, wobei ihr von den Beamten, mit dem Lederriemen
als Strangwerkzeug, eine Rekonstruktion des Erhängungs
aktes vor Augen geführt wurd2 und sie schließlich ihr
weiteres Leugnen zwecklos fand, zu, gewußt zu haben, daß
von J. T. für sie eine zweite Schlinge vorbereitet worden
war. Wie sie weiter anführte, habe sie nach T. ebenfalls
Selbstmord verüben wollen, jed,:,ch hätte sie angesichts
des leblosen Körpers ihres Geliebten die Nerven ver
loren und sei weggelaufen, um Hilf.e herbeizuholen. 

Es erübrigt sich wohl, zu erwähnen, daß gegen A. l\lI.
nach § 130 b SLG die Anzeige erstattet wurde. Mit die
sen Ausführunge,n will ich gleichzeitig aufzei-ge11, daß man
nicht voreilig zu dem Schlußsatz: ,,fremdes Verschulden 
dürfte nicht vorgelegen haben", gelangen darf. 

Die Zentralschule der Oesterreichischen Bundes
gendarmerie in Vergangenheit un� Gegenwart 

1 Von Gend.-Oberstleutnant OTTO RAUSCHER, Kommandant der Gendarmeriezentralschule 1

Zu allen Zeiten bestimmte sich der Wert eines Sicher
heitskorps - ebenso wie jener der Truppe - nach Charak
ter, Wissen und Geisteshaltung seiner Kommandanten. 

Diesem Grundsatze Rechnung tragend, wurde dem Bil- -
dungswesen in der österreichischen Gendarmerie schon 
seit deren Gründung im -Jahre 1849 die größte Bedeutung
beigemessen. , ' 

Bis zum Jahre 1929 wurde auch in der seit 1918 be
stehenden österreichischen Bu

0ndesgendarmerie jenes BÜ
dungssystem beibehalten, welches schon in der „Gendar
merie der im Reichsrate vertretenen Königreiche und 
Länder" (kurz kaiserlich-königliche Gendarmerie genannt)
seine Ber•echtigung bewi•esen hatte. 

Das zentrale Problem der geschlossenen Ausbildung in
der kaiserlich-königlichen Gendarmerie war damals die 
Chargenschule, damals wie heu_te zur Her_anbildung tü�h
tiger Postenkommandanten bestimmt; da die Gendarmerie: 

. affiziere dem Offizierskorps der Truppe entnomm2n .rna 
nach' erfolgreicher Vorbereitungszeit und bestandener
Dienstprüfung in die Gendarm�rie übernommen wurden,
"rübrigte sich eine diesem Funktionszweige dienende be-

•ndere geschlossene Ausbildung. Desgleichen erübrigte
sich auch eine nennenswerte Sonderausbildung für tech
nische Dienste, weil es solche damals in der Gendarmerie 
kaum gab. Den territorialen Gegebenhei,ten angepaßt (den
ken wir nur an die gvoßen Landesgendarmeriekommanden 
Böhmen Mähren und Galizien) sowie staatspolitische Er
wägung�n und das Bestreben, dem Landesgendarmerie':.. 

kommandanten die Ausbildung seiner Gendarmen zu Posten
komi:nandanten selbst zu überlassen, mögen die Ursache
dafür gewesen sein, daß die Chargenschulen bei den Lan
desgendarmeriekommanden selbst durchgeführt wurden.
Die Probleme des Dienstes waren - damals viel einfacher
als heute und erforderten daher auch· nicht jene umfas
sende Ausbildung, wie sie g,egenwärtig unbedingt erfor
derlich. ist und erf.olgreich nur mehr durcll eine in Form 
und Infialt einheitliche fachliche Bildung gemeistert wer
den kann. 

Der Wechsel der Staatsform im Jahre 1918 griff tief in 
.alle Lebensbezirke der jungen österreichischen Republik 
ein . auch die neuen�standene österreichische Bundesgen
da;merie - nicht mehr ein der Armee angegliedertes mili
tärisches Wachkorps, sondern als uniformiertes, nach mili
tärischem Muster organisiertes Zivilwachkorps neu g,e
bildet _ sah sich vor viele organisatorische,_ sicherheits
dienstliche und finanzieUe Pr-obleme gestellt, die sie nur 
unter Zuhilfenahme allE? Kräfte n_i•eistern konnte. Es m_ag 

.Aiher verständlich scheinen, daß die oberste Gendarmene
�hrung in der der staatliche_n l'!"eubild_ung folgenden Zeit 

- zu dem System von Improvisat10nen m Form v,on Pru
fungen (zum Beispiel die Rayonsinsp�ktor7nprüfun_g) _Zu
flucht nehm:en mußte;_ aber sobald sich die Verhaltmsse 
ein· germaßen normalisi,ert hatten, ging si,e daran, den 
Po;tenkommandantennachwuchs wie?er in c1:1arg�nsch?l�:i., 
u·nd zwar, in Anlehnun� an das bei de� kaiserlich-kom,g
lich n Gendarmerie geubte System, bei den Landesgen
dar�eriekommanden, he�anzubild�n. J:?a Krie�sverl_uste un;d 
staatliche Umwälzung eine empfmdl�che !,,ucke un Offi
zierskorps hinterlassen hatten, sah sich die oberste Gen
dar e ·.eführung veranlaßt, in der Zeit vom 20. Okto
ber 

m
191;{4 bis 29. August 1926 einen e�ste� höheren Ge�

darmeriefachkurs beim Landesgendai;menek°.mmand°. fur
Steiermark in Graz einzuberufen. Daß dieser hohere
Gendarmeriefachkurs seinen Aufgaben gerecht wurde,
möge der ehrenden Tatsache entnommen werden, daß der
heute an der Spitze des Gendarmeriekorps stehende Gen
darmeriezentralkommandant General Dr. Josef K i m m e  1
sowie fast alle Landesgendarmeriekommandanten un� �ast
alle im Oberstenrange stehenden Gendarmen�off1�1�re 
in diesem Kurse ihre Ausbildung zum Gendarmeneoff1z1er
erhalten haben. 

Die fortschreitende Entwicklung auf allen Gebieten 
stellte immer größere Anforderungen an das Wissen und_ 
Können der Gendarmeriebeamten. . Es mag daher die höh!;!ren Ortes gewonnene Erkenntms

verständlich sein, daß nur eine auf das Ganze abgestimmte
Ausbildung jene Gesamtbildung der Chargenschüler er
.möglicht, welche für den Dienst eines Postenkommandan
ten als unerläßlich betrachtet werden muß. Die oberste 
Gendarmerieführung entschloß sich daher, mit 1. -Jän
ner 1929 beim Landesgendarmeriekommando für Steier
mark eine Zentralchargenschule zu errichten. Da aber auch
das Problem des Offiziersnachwuchses wieder dringend 
wurde und auch in der Gendarmerie bereits technische 
Hilfsmittel, wie Kraftfahrzeuge, Nachrichtenmittel, Licht
bildgeräte, Ausforschungsgeräte usw. in ständig ver
mehrtem Maße Verwendung fanden, sah man sich in
weiterer Form genötigt, das gesamte höhere Bildungs
wesen des Korps in einer zentralen Bildungsinstitution zu
vereinen, um durch Einheitlichkeit und Konzentration ein 
Höchstmaß · an fachlicher Bildung nach Inhalt und Form 
zu erreichen. 

Mit 1. Jänner 1930 wurde daher die Zentralschule der_ 
österreichischen Bundesgendarmerie (kurz Gendarmerie
zentralschule genannt) mit Standort in Graz ins Leben 
gerufen. In den Organischen Bestimmungen für di•e ::ister
reichische Bundesgendarmerie und im Gründungserlasse 
sind außer dem Aufgabenbereich - der als allgemein be
kannt vorausgesetzt werden darf - auch Rangordnung·
und ·Unterstellung geregelt; demnach ist die Gendarmerie
zentralschule den· Landesgendarmeriekommanden gleich
gestellt und wie diese dem Gendarmeriezentralkommando 
im Bundesministerium für Inneres direkt unterstellt. Der, 
Schulkommandant hat - mit Ausnahme 'der Berufung
einer eigenen Disziplinarkommission · - alle Befugnisse
eines Landesgendarmeriekomm andan ten. 

Im Jahre 193 5 wurde die Gendarmeriezentr.alschule 
von Graz nach Mödling verlegt, wo sie in den GebäudCJ11 
der landwirtschaftlichen Mittelschule ·und Forschungsstätte
,,Francisco-Josephln4m" - welche nach Wieselburg ver
legt worden- war -, bereichert um .ein neugebautes Kom
mandogebäude und Gar�gen, ein neues schönes Heim fand. 

Bis zum Jahre 1938 konnte die Schule unter der
J(ommandoführung ihres bewährten Kommandanten Oberst 
S i e b e r  ( 1949 mit dem Titel eines Gendarmeriegenera� 
in den �uhestand getreten), eine segensreiche Tätig-·
keit entfalten. In der Zeil von 1930 bis 1938 sind 10 18 Gen
darmeriebeamte an di,eser Schule für ihre spätere Ver
wendung al;;i Kommandanten und Spezialisten ausgebil
det worden. 

Als im Jahre 1938 unser Vaterland seine Eigenstaatlich
keit einbüßte, verlor auch das österneichische Gendar
meriekorps seine selbständige Stellung; die Gendarmerie
zentralschule wurde ihres Charakters als z.entrale Bil
dungsstätte des Korps entkleidet und in eine gewöhnliche 
Polizeischule - wie es deren vi•ele damals im Reiche
gab - umgewandell So wie das Kriegsende dem Vater�
lande nicht die erhoffte volle, sondern eine nur sehn
eingeschränkte Freiheit und vier Besatzungsmächte 
brachte, so brachte dieses Kriegsende auch für die Gen� 

'darmeriezentralschule viele Hemmnisse und Schwierig
keiten. Wohl durfte die Gendarmeriezentralschule in 
ihrem angestammten Standorte Mödling wLeder errichtet
werden, doch erstreckte sich ihr Wirkungsbereich nur auf
die Länder der ehemals russisch besetzten Ostzone. Auch
u.nterbringungsmäßig hatte die• Schule schwer zu kämpfen; 
von den angestammten Gebäuden_ war ihr nur das soge
nannte Unterkunftsgebäude geblieben, das bis 1938 der Un
ter�ringung der Chargenschüler all-ein gedient hatte. Nun
mußten in diesem Gebäude auch die Kanzleien des Schul
k,ommandos, die Lehrmittelräume und Magazine usw. 
untergebracht werden; aus dem Speisesaal wurden durch 
Einziehen v•on Zwischenwänden drei kleine Lehrsäle ge
bildet; die Kraftfahrzeuge mußten - weil die Garagen bei
dem v·on der Besatzungsmacht in Anspruch genommenen 
Kommandogebäuden verblieben - in rasch und daher nur
provisorisch errichteten Holzschuppen untergebracht wer
den. Zu diesen Schwierigkeiten kam das Mißtrauen der 
örtlichen und der zentralen Kommandanten der Be
satzungsmacht, die sich in sehr häufigen, unangesagten und 

9 

, 



Bild 1: Unterkunftsgebäude (davor der Hubscluau� 

ber des Bundesministeriums für Inneres). Bild 2: 

Unterkunftsraum für Fachschüler. Bild 3 und 4: 

Was(lh- und Duschraum. Bild 5: Küche. Bild 6: 

Speisesaal. Bild 7: Offizierskasino. Bild 8: Garagen. 

Bild 9: Ranzlei des Schulkommandant,m. Bild 10: 

Leluerkanzlei. Bild 11: Lehrsaal. Bild 12: Lehr� 

mitieisammlung. Bild 13: Sanitätsstelle. Bild 14: 

Mehrzweckelehrsaal. Bild 15: Exerzierplatz. 
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nicht immer ang.enehm ·verlaufenden Besichtigungen_ aus
wirkten. Daß unter diesen Umständen an eine Weiterent
wicklung ·der Schule nicht zu denken war, liegt auf 
der Hand. 

Zu all diesen Erschwernissen kam einem Schicksals
schlage gleich am 29. März 1951 der Befehl der Be
satzungsmacht, das einzige der Schule noch, verbliebene 
Gebäude binnen wenigen Stunden zu räumen und dafür 
die Albrechtskaserne in I:Iorn zu beziehen .• Rein unter
bringungsmäßig war die Verlegung nach Horn zweifell::is 
eip Segen; doch alle anderen Ueberlegungen auf der 
Sµche nach dem Motiv dieses raschen Räumungsbefehles 
konnten den Kommandanten, seine Lehrer und Beamten 
des Stammpersonals nicht beruhigen; in der Beaufsichti
gung der Schule änderte sich auch weiterhin nichts. 

Erst der Staatsvertrag brachte aüch der Sch1:1le die so 
sehnlich erwartete Freiheit und Sicherheit, auch jene der 
Unterrichtsgestaltung und -durchführung. 

Es wird immer eine anerkennenswerte und verdienst
volle Leistung der verantwortlichen Führung sein, daß die 
Gendarmeriezentralschule selbst unter den besonders er
schwerten Bedingungen der ersten Nachkriegsjahre ihren 
Auftrag - Bildungsinstitut des Korps zu sein - erfolg
reich zu erfüllen verstanden hat. 1627 Gendarmeriebeamte 
sind in der Zeit von 1945 bis 1955 durch diese· Schule 
gegangen. 

Schon als sich im Jahre 1933 erstmals die Notwendig
keit ergab, der Gendarmeriezentralschule eine· andere 
Unterkunft zu geben, war die Wahl der Stadt Mödling 
keine ungefähre oder rein zufällige. Mödling, ein ruhiges 
Städtchen am Fuße des süd.lich�n Wienerwaldes, La un
mittelbarer Nähe der Gr-oßstadt Wien gelegen, bietet 
die Erfüllung aller Erfordernisse, die sowohl in schu
lischer wie auch in taktischer Hinsicht an eine solche Gen� 
darmerieschule zu stellen sind. Die ruhige, beschauliche 
Atmosphäre der Kleinstadt bietet wenig Ablenkung für 
die Schill-er, die Landschaft - am zusammentreffen von 
Ebene und Hügelland - bedeutet ideales Uebungsgelände 
für die ordnungsdienstliche und militärische Ausbildung, 
die nahe gelegene Bundeshauptstadt Wien mit ihren Bil
dungsinstituten, Kulturdenkmälern und Behördenzentralen 
ermöglicht eine umfassende höhere fachliche Ausbildung 
auf vielerlei Gebieten und die erfolgreiche Gestaltung von 
Exkursionen all-er Art, wodurch das Lebensbild der Schü
ler und ihre Einstellung zu den Problemen des Dienstes 
und der Umwelt sowie der geschichtlichen Vergangenheit 
unseres Vaterlandes weiter gezogen werden kann. Kurz: 
Mödling, die ideale Schulstadt, die mit Ausnahme von 
Hochschulen über alle Schultypen verfügt, bietet im reich
sten Maße die Vorteile der Großstadt, ohne ihre Nach
teile in Kauf nehmen zu müssen. 

Es war daher vorauszusehen, daß der Bundesminister 
für Inneres dem Vortrag des Genda,rmeriezentrallomman
danten, die Gendarmeriezentralschule wieder als ze'ltrale 
Bildungsstätte des Gesamtkorps zu errichten und ihr die 
nunmehr von der Besatzungsmacht geräumten Gebäude 
in Mödling wieder als Heimstatt zuzuweisen, Rechnung 
tragen wird. Mit Erlaß vom 23. September 1955 wurde 
die Verlegung der Gendarmeriezentralschule von Horn 
nach Mödling verfügt; gleichzeitig wurde mir der ehren
volle Auftrag erteilt, die Führung des Kommandos der 
Gendarmeriezentralschule zu übernehmen. 

Seit 4. Oktober 1955 befindet sich das Schulkommando 
wieder in Mödling. Die vorgefundenen Verhältnisse konn
ten nicht als ermutigend empfunden werden. Die Ge
bäude bedurften einer Generalinstandsetzung. Das der 
Schule verbliebene Stammpersonal bestand aus zwei lei
tenden, sieben dienstführenden und eingeteilten Gendar
meri:ebeamten sowie einigen weiblichen Vertragsbedien
steten. Es fehlte vielfach an zeitgemäßer Fachliteratur, 
an Lehrbehelfen aller Art, an Einrichtungsgegenständen, 
an technischem Gerät usw. 

Ich erinnere mich noch sehr deutlich an die der Kom
mandoübernahme folgende Begrüßung der wenigen Beam
ten des Stammpersonals; angesichts des unerfreulichen 
Gesamteindruckes sagte ich zum Abschluß der Begrüßung: 
,,Der Entschluß des Herrn Bundesministers, die Gendar
meriezentralschule in Mödling wieder zu errichten, und 
zwar im S,inne des Gründungsgedankens als zentrale Bil
dungsstätte des Gesamtkorps, bürdet uns eine große und 
schwere Verantwortung auf. Der aus diesem Entschluß 
resultierende Auftrag - die Schu}e wieder auf jenes 
hohe Niveau zu br�ngen, welches sie einst besessen hat 
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- ist nur möglich, wenn es uns gelingt, zwei Voraussetzungen
zu erfüllen. Die erste Voraussetzung ist, das Vertrauen 
des Bundesministers, des Staatssekretärs im Bundesmini
sterium für Inneres, des Generaldirektors für die öffen t
liche Sicherheit und des Gendarmeriezentralkommandan
ten zu bewahren, die zweite, unser Glaube, daß diese tra
ditionsreiche und einst weit über die Grenzen unserer 
Heimat beachtete und geachtete Bildungsinstitution eine 
neue Auferstehung finden müsse." 

· Am 2. Oktober 1956 öffneten sich erstmals wieder die.
T:ore unserer Schule, um 159 Gendarmeriebeamte aus 
allen Bundesländern als Frequentanten des Fachkurses 
1956/57 aufzunehmen. Am 29. Oktober fand in Anwesen
heit des Bundesministers für Inner-es, des Staatssekretärs 
im Bundesministerium für Inneres, des Sektioaschefs 
Krechler und des Gendarmeriegenerals Dr. Kimmel sowie 
prominenter Vertreter der niederösterreichischen Landes
r�gierung, verschiedener Ministerien und anderer Behörden 
und Aemter die festliche Eröffnung - richtiger gesagt 
Wiedereröffnung - der Schule statt. Am 20. Dezember 
1956 öffneten sich die Tore der Schule abermals, um 
33 Gendarmeriebeamten - durchwegs Maturanten und 
ebenfalls aus allen Bundesländern - für die Ausbildung 
zum Gendarmerieoffizier durch zwei Jahre ein vorüber
gehendes Heim zu bieten. Am 26. Juli 1957 wurden die 
159 Absolventen des Fachkurses 1956/57 ausgemustert. 

Auch das Stammpersonal wurde auf den erforderlichen 
Stand gebracht; es umfaßt derzeit 9 leitende, 19 dienst
führende und 34 eingeteilte Beamte sowie 14 Vertrags- •beclienstete d,es Entlohnungsschemas I und II. .....:

Wer die Gendarmeriei;entralschule von heute vom rein 
baulichen und ausstattungsmäßigen Gesichtspunkt mit ,je
ner vori vor 1938 vergleicht, wird sie kaum wiedererken
nen. Die Gebäude wurden bereits oder werden derzeit 
einer eingehenden und modernen Gesichtspunkten Rech
nung tragenden Instandsetzung unterzogen. Die Innenaus
stattung ist zum größten Teil. neu angeschafft worden; 
suweit Restbestände verwendet werden konnten, wurden 
sie ebenfalls erneuert. Das Fernsprechnetz wurde nach 
modernen Gesichtspunkten neu gestaltet. 

An weiteren Nachrichtenmitteln verfügt die Schule 
über eine allen Anforderungen gerecht werdende Funk
stelle. D_gr Kraftfahrzeugpark wurde den Erf0rdernissen 
angepaßt; die Errichtung eiper mobilen Funkstation und die 
Ausstattung des Schulbataillons mit Funkhandgeräten bi,s 
zur Gruppe ist beabsichtigt. Die Lehrmittelsammlung ver
fügt über modernste Fachliteratur, so daß Lehrer und 
St:hüler jederzeit die Möglichkeit haben, ihr Wissen letzten 
Erkenntnissen anzupassen. DesgleiC'hen läßt die Sammlung 
der technischen und kriminalistischen Schaugegenstände -
S_chnittmodelle, corpora delicti, Bildvorlagen usw. .:... auf
emen . beachtlichen Anfang schließen. Desgleichen ent
spricht die Ausstattung mit Waffen und Munition be
reits allen Erfordernissen. 

Wesentlich für das „Schulklima" sind die Beschaffen- � 
heit der Lehrsäle, der Aufenthalts- und Unterkunftsräume 
und der sanitären Anlagen. In bezug auf diese notwendi-
gen V,oraussetzung.en darf sich die Schule besonders 
glücklich schätzen. Sie verfügt über geräumige, helle und 
freundliche Lehrsäle. 1 Lehrsaal wurde als lVIehrzweck
lehrsaal eingerichtet. Durch di,esen Lehrsaal ist die Gendar
meriezentralschule in der Lage den Unterricht durch 
anschauliche Filmvorführungen u�d Bildprojektionen mo
dernsten audiovisuellen Erkenntnissen anzupassen, was 
besonders für den Unterricht im Ordnungs-dienst, Ver
kehrsdienst und Ausforschungsdienst von besonderer Be
deutung ist. Sie verfügt weiter über einen 214 Personen 
bequem fassenden Speiseraum, der zugleich als Festsaal 
verwendet wird und nach Ausstattung und Form allen 
Wünschen Rechnung trägt. 

Die Unterbringung der Schüler - drei bzw. vier Be
amte in jedem Zimmer - entspricht allen Anforderungen 
der Wohnhygiene; moderne Waschräume, teils mit Brausen, 
und ein schönes, großes, zur Gänze weiß g.efliestes, zwölf 
Kabinen enthaltendes Duschbad vervollständigen das Bild. 
Zu erwähnen wären n,och die große, modernsteingerichtete 
Küche, ein geschmackvolles Offizierskasino und em eben
solches Kasino für dienstführende Beamte. Nicht vergesseri. 
darf die Sanitätsstelle werden, die über einen modern ein
gerichteten Untersuchungsraum, einen Bestrahlungsraum, 
2 helle, freundliche Krankenzimmer, eigenes Wannenbad, 
eig.ene sanitäre Anlagen und über einen Unterkunftsraum 
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für den Sanitäter verfügt. Für die sportliche Betätigung 
steht der Schule ein geräumiger Turnsaal zur Verfügung. 

Die Bau- und Adaptierungstätigkeit ist seit dem WLer 
derbezug erfreulicherweise nicht mehr zum Stillstand 
gekommen. Das Kommandogebäude und Unterkunfts
gebäude sind zur Gänze wieder instand gesetzt. Im tech
nischen Gebäude sind die Kanzleien und die Funkstelle 
fertig; ein Photo-Schullabor - das nach seiner Fertig
stellung keinen Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen 
�u scheuen haben- wird - ist im Entstehen; es ist Vor
sorge getroffen, daß zukünftig Beamte auch in der Farb-, 
photographie mit den letzten Erkenntnissen dieses Zwei
ges der Lichtbildausbildung vertraut gemacht werden 
können. Der große Exerzierplatz - bisher schon nach 
kurzen Regenfällen nicht mehr benützbar - wurde maka'... 
damisiert und mit einer festen Decke überzogen; ver
schiedene Verbindungsstraßen innerhalb des Schulterri
toriums und der Vorplatz vor dem technischen Ge
bäude wurden ebenfalls befestigt. Anschließend werden 
die Einfriedung und die Tore instand gesetzt. 

Dank dem Wohlwollen des Bundesministers für Inneres, 
des Staatssekretärs im Bundesministerium für Inneres und 
des Generaldirektors für die öffentliche Sicherheit im 
Bundesministerium für Inneres, dank der steten Fürsorge 
unseres Gendarmeriezentralkommandanten und dem der 
Schule entgegengebrachten Verständnis der maßgebenden 
Herren des Bundesministeriums für Handel und Wieder
aufbau sowie des Amtes der niederösterreichischen La·n
desregierung - denen ich auch an dieser Stelle gerne 
und freudig danke - werden auch die letzten baulichen 
und schulischen Probleme der Gendarmeriezentralschule 
ln spätestens zwei bis drei Jahren gelöst sein. Aber schon 
jetzt zeigt sich die Schule in einem Kleid, auf das sie> 
und das ganze Korps stolz sein dürfen. 

Alle um die Instandsetzung und Ausstattung der Schule 
kreisenden Probleme dürfen aber niemals Selbstzweck, 
sondern nur Mittel zum Zweck sein. Der Auftrag ver
pflichtet die Schule, dem Korps bestens ausgebildete 
Kommandanten und Spezialisten zur Verfügung zu stel
len. Der Verwirklichung dieses Auftrages dient ein vor
bildlich vorbereitetes Lehrerkorps, das unentwegt bestrebt 
ist, sich weiterzubilden, aus- der Praxis des Gendarmerie
alltags zu lernen und so Theorie und Praxis in jene Bec. 
ziehung zu bringe_n, die allein den dauernden Erfolg, die 
I?ewährung der an der Schule ausgebildeten Komman
danten in ihrem späteren Wirkungsbereich sichert. 

An die Gendarmeriezentralschule wurden stets aner
kannte Fachexperten als externe Lehrer für bestimmte 
rechtswissenschaftliche und solche Unterrichtsgegenstände 
verpflichtet, die eine ausschließlich wissenschaftliche Be
tätigung für die Lehrtätigkeit voraussetzen. So haben 
unter anderen Universitätsprofessor Dr. Adamovich (Staats
recht. AJlgemeine Rechtslehre), Universitätspr0fess,0r Dr. 
Kaderka (Strafrecht, Strafprozeßrecht), und Universitäts
profess-or Dr. Reuter (Gerichtliche Medizin) an den Geodar
merieakademien vor 1938 gewirkt. Di-eser schon zur Tra
dition gewprdenen Uebung treu bleibend, wurden auch für 
_den derzeit laufenden gehobenen Fachkurs (Gendarmerie
akademie 1956/58) namhafte Experten des Rechtslebens 
und anderer Geisteswissenschaften als externe Lehrer 
,v,erpflichtet. 

Die nachangeführten Wissensgebiete mögen über jenes 
Wissen und jene Fertigkeiten Aufschluß geben, deren Be
herrschung von den Kommandanten der österreichischen
Gendarmerie heute g.efordert werden muß: 

I. Im gehobenen Fachkurs (31 Gegenständ�)

Allgemeines österreichisches Staatsrecht, Verwaltungs
lehre und österreichisches Verwaltungsrecht, allgemeiner 
Teil, österreichisches Verwaltungsrecht, besonderer. Teil, 

Strafrecht, S trafprozeßrech t, Krirninalis tik (Tatbestands
lehre, Vernehmungslehre, Kriminqltaktik, Kriminalistische 
Untersuchungslehre), Gendarmeri.evorschriften, Ausbil
dungsvorschrift, Gendarmerietaktik - Kommandoführung, 
Waffenhandhabung - Schießen, Disziplinarrecht, Lehr
methode der deutschen Sprache, Allgemeine Rechtslehre, 
Oesterreichisches Privatrecht, Gerichtsmedizin, Pädagogik, 
Waffen- und Schießwesen, Geländekunde und Gelände
darstellung, Dienstrecht, Volkswirtschaftslehre, Vater
landskunde, Gendarmeriegeschicht-e, Kanzleiführung, Ge
sundheitslehre, Gebührenwesen, Kraftfahrwesen, Nach
richtenyvesen, Sport, Kurzschrift, Maschinschreiben und 
Anstandslehre; die Aufnahme der Unterrichtsgegenstände 
Lichtbildwesen (technische Grundbegriffe, Kriminalpho
tographie, Unfallphotographie) und Judo wird noch be1m 
GC'ndarmeriezentralkommando beantragt. 

2. Im Fachkurs (20 Gegenstände)

Dienstsprache, Gendarmerievorschriften, Strafrecht, 
Strafprozeßrecht, Reichs-, Staats-, Bundesgesetze, Lan
desgesetze, Ausforschungsdienst einschließlich gericht
licher Medizin, Allgemeines Bürgerliches Recht, Kanz
leivorschrift, Disziplinarvorschriften, Gebührenwesen, Ge
sundheitslehre, Terrainlehre, Waffen- und Schießinstrul{
tion, praktische Waffenhandhabung (formelles Exerzieren, 
Felddienst, Gendarmerie-Ordnungsdienst, Schießln), Va-

• terlandskunde, Gendarmeriegeschichte, Anstandslehre, ·
Sport; die Aufnahme des Gegenstandes Judo wird beim 
Gendarmeriezentralkommando noch beantragt. 

In der Zeit von 1935 bis· 1938 und 1945 bis 1955 ha.be-n 
an dieser Schule 35 junge Offiziere, 1622 Postenk:imman
danten, 719 junge Gendarmen und 150 Spezialisten ihre Aus
bildung und 119 Gendarmen ihre fachliche W-eiterbildung 
erhalten; dazu stoßen nun 159 Fachschüler des JalhTga':1ges
1956/57; insgesamt sind _somit 2804 Gendarmeriebeamt-e 
bereits durch diese Schule gegangen. Am 2. September 
1957 sind weitere 146 Frequentanten des Fachkurses ein
gerückt; ihre Ausmusterung ist für Ende Juli 1958 vor
g.esehen. 

Es gereicht· der Schule zur Ehre, daß die in Anwesen
heit des Staatsoberhauptes, mehrerer Regierungsmitglie
der und anderer prominenter Persönlichkeiten am 4. Mai 
1935 feierlich vorgenommene Weihe und Uebergabe der 
ersten dem Gendarmeriekorps gestifteten Fahne - die 
Fahne .der Gendarmeriei;entralschule - zum Anlaß ge
nommen wurde, dem Korps auch seinen Vvahlspruch 
,,Tapfer und treu" zu bestimmen. 

In den Wirren der letzten Kriegstage ging diese
Fahne verloren; die Schule bekam eine neue Fahne, die 
am 30. Oktober 1951 im Beisein des Bundesministers für 
Inneres und zahlreicher prominenter Persönlichkeiten
festlich geweiht und übe,rgeben wurde. Die Fahne zeigt 
- wie jene erste, verlor.engegangene - auf der einen 
Seite des Fahnenblattes· das Hoheitszeichen der Republik, 
auf der anderen Seite die Wappen jener 8 Bundesländer, 
in denen die Gendarmerie ihren Dienst - versieht. Damit 
leuchtet uns stets jene Einheit voraus, die sich uns Gen
darmen im Vaterland repräsentiert, dem wir mit aller 
Kraft dienen wollen. 

Rückschauend darf ich als Kommandant der Gendar
mer_iezentralschule feststellen, daß diese hohe Schule; 
des Korps in der- Vergangenheit al}e' Erwartungen voll 
erfüllt hat, welche bei der Gründung Pate gestanden sind. 

An uns liegt es nun, alles zu tun, daß die Schule 
auch in Gegenwart und Zukunft ihre Aufgaben voll und 
ganz erfüllt, damit auch wir im Werturteil der uns fol
genden Generationen in Ehren bestehen können. 

Mit ganzer Kraft werden wir diesem Ziele dienen. 

RADIO WALTER 
originalverpackt, mit Fabriksgarantie, sowie SALZBURG 
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Gendarmeriesportfest 1957 in Vorarlberg 
Von Gend.-Patrouillenleiter (Absolvent der Chargenschule) GABRIEL WALSER, Erhebungsabteilung des Landes

gendarmeriekommandos für Vorarlberg 

In der letzten Augustwoche 1957 fand in Bregenz das
nun schon traditionell gewordene Gendarineriesportfest
des Genäarmeriesportvereines Vorarlberg statt. Die Ver
anstaltung stand, wie bereits in den vergangenen Jahren, 
unter dem Ehrenschutz des Landesgendarmeriekomman
danten Gendarmerieoberst Friedrich H a  n 1. 

Unter den interessierten Zuschauern bei den Wettkämpfen sah 
man (von links nach rechts): Gend.-Major Franz Pisoni, Gend.
Major Ferdinand Thüringer, Bürgermeister Dr. Karl Tizian, Gend.
Kontrollinspektor Richard Winkler, Landesgendarmeriekommandant 

Friedrich Hanl und Gend.-Oberleutnant Josef Gstrein 

Am Mittwoch, dem 28. August, wurde mit dem Preis
schießen am Berg Isel in Bregenz begonnen. Geschossen
wurde auf 220 m, liegend frei, mit Karabiner 98 k und 
Rifle. In diesem Bewerbe errang den Siegeskranz. in der
Gästeklasse Albert D e  u r  i n  g, Bregenz, mit 55 Ringen,
vor Siegfried G a  n a h  1, Stadtpolizei Bregenz, mit gleich-

Pokalgewinner der Allgemeinen Klasse Gend.-Patrouillenlciter 
Hugo König beim Hochsprung 
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falls 55 Ringen, und Willi Wachter, Vorarlbuger Illwei:ke,
mit 53 Ringen. Den Pokal des Gendarmeriesportvereines
gewann Gendarmerierevierinspektor Karl B i  z j a  k der
Technischen Abteilung mit 56 Ringen vor Gendarmerie
revierinspektor Johann Frick, Gendarmerieposten Schlins,
mit ebenfalls 56 Ringen, der den von Staatssekretär Franz
Grubhofer gestifteten Pokal gewann und Patrouillen
leiter Fritz Walter der Technischen Abteilung mit 52 Ringen.

Auf dem Programm des eigentlichen Gendarmeriesport
tages, dem 31. August, standen leichtathletische Wett
kämpfe, Tauziehen, Stafettenlauf, Kegeln, Tischtenniswett
kämpfe, ein Faustballturnier sowie ein Fußballspiel. 

Zu den Leichtathletikbewerben hatten sich -eine statt
liche Anzahl von Gästen des Alpenjägerbataillons 23, Bre
genz, der Stadtpolizei Bregenz und der Zollwache gemel
det. Vor allem sei von den Gästen besonders der Bürger
meister der Landeshauptstadt Bregenz, Dr. Karl Tizian, 
hervorgehoben, der selbst aktiv an den Wettkämpfen teil
nahm und in der Altersklasse II in hervorragender Weise
den ersten Platz belegte. Sieger der Gäste in der all
gemeinen Klasse wurde Richard F ö g e r  mit 119 Punkten
vor Walter Rohrer und Erich Schönleitner, alle Alpen
jägerbataillon 23. In der Altersklasse I der Gäste siegte
Norbert S e i f e r t  vor Ernst Seifert, beide Stadtpolizei
Bregenz, während in der Altersklasse II wie bereits er
wähnt, Bürgermeister Dr. Karl T i  z i a n  vor dem Kom
mandanten der Stadtpolizei Bregenz, Anton Seyfried und
Raimund Boß, ebenfalls Stadtpolizei, rangierte. In der Al
tersklasse III der Gäste holte sich Georg S c  h n e _i d e r  

Zieleinlauf der Staffelläufer im Bodenseestadion in Bregenz 
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von der Zollwache Lustenau vor Anton Marent, Stadt
polizei Bregenz, den Titelgewinn. Aus den Reihen der
GSV-Angehörigen gingen in der Allgemeinen Klasse Pa
trouillenleiter Hugo K ö n i g  (Pokalgewinner) vor Pa
trouillenleiter Robert Hinteregger und Werner Schelling,
in der Altersklasse I Patrouillenleiter Eugen L u t z  vor
Patrouillenleiter Werner Felder und Rayonsinspektor Karl
Bös.eh, in der Altersklasse III der Obmann des Gendar
meriesportvereines Vorarlberg, Gendarmeriemajor Ferdi
nand T h ü r i n g e r  vor Gendarmerierevierinspektor Wen
delin Frick als Sieger hervor. 

• 

Die Tischtenniswettkämpfe wurden in der Gästeklasse
von Wachtmeister Hugo H e r m a n n  vor Oberleutnant
Schreiner und Soldat Wolf, alle Alpenjägerbataillon 23,
Bregenz, in den' Reihen der GSV-Mitglieder von provi
sorischem Gendarm Hans A m  a n  n der Gendarmerieschule 
Gisingen vor Gendarmerierayonsinspektor Karl Bott und
Rayonsinspektor Karl Vondrak, beide Gendarmerieerhe
bungsabteilung Bregenz, für sich entschieden. 

Im Kegeln kam bei den Gästen Hugo K o h  1 e r  der
Zollwache, bei den GSV-Mitgliedern Gendarmerierevier
inspektor Roman M a r t i n  vor Gendarmeriepatrouillen
leiter Edi Gopp und dem Ehrenobmann des GSV Ge11-
darmeriekontrollinspektor Richard Winkler zu Sieger
ehren: 

Das Tauziehen gewann die Mannschaft des Bezirkes
Bregenz vor jener des Bezirkes Feldkirch. 

Den Stafettenlauf von 4 X 100 m gewann die Staffel
des Alpenjägerbataillons 23 (Gäste) bzw. die Staffel der 
Gendarmerieschule Gisingen vor der des Bezirkes Bregenz
und des Bezirkes Feldkirch. 

Das Faustballturnier gewann die Mannschaft I der Gen
darmerieschule Gisingen vor jener des Stabes des Landes
gendarmeriekommandos, des Finanzamtes Bregenz und der
Mannschaft II der Gendarmerieschule Gisingen. 

In einem Fußballfreundschaftsspiel begegneten sich im
Bodenseestadion in Bregenz eine Mannschaft des GSV und 
eine .verstärkte Elf der Stadtpolizei Bregenz, welch letz
tere das Treffen nach einem schönen Spiel mit 7: f Toren 

•
für sich entscheiden konnte. 

_ · Den Abschluß des diesjährigen Gehdarmeriesportfestes
bildete ein gut gelungener Unterhaltungsabend im Saal
des Landesgendarmeriekommandos mit der Begrüßungs
ansprache durch den Obmann des GSV Gendarmeriemajor
Thüringer, Siegerehrung und anschließendem gemütlichem 
ßeisammensein und Tanz. Zu diesem fröhlichen Ausklang
konnte der Obmann des GSV den Landeshauptmann von
Vorarlberg Ulrich I l  g, den Landesgendarmeriekomman
danten Oberst H a  n 1 in Vertretung des Sicherheitsdirek
tors Landesregierungsoberkommissär Dr. R a t z, den Bür
germeister der Landesp.auptstadt Bregenz Dr. K'arl T i  z i a n, 
Major Lothar S i  m m  a und Oberleutnant S c h r e i n e r  des 

Tauziehen zwischen den Mannschaften des Bezirksgendarmeriekom
mandos Bregenz und Bezirksgendarmeriekommandos Feldkirch 

Vorarlberger Alpenjägerbataillons 23, und als besonderen 
Gönner und Förderer des GSV Primarius Dr. B ö  c k 1 e des
Unfallkrankenhauses Bregenz als Ehrengäste begrüßen. 

Rückblickend auf das abgelaufene Sportfest, das unter
dem Motto „In einem gesunden Körper wohnt ein gesun
der Geist". gestartet wurde, kann mit Genugtuung fest
gestellt werden, daß diesem in seiner Zweckbestimmung 
ein voller Erfolg beschieden war. Es sei daher abschließend 
vor allem dem Landesgendarmeriekommandanten Oberst 
Hanl für den übernommenen Ehrenschutz und das all
seitige Entgegenkommen, dem Obmann des GSV und sei
nen Funktionären und all jenen, die kein Opfer und keine
Mühe scheuten, um zum guten Gelingen ihr Möglichste-s 
beizutragen, an dieser Stelle der herzlichste Dank aus
gesprochen. 
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WIEN - KITZBÜHEL 

1,� Wienl 

""I Schottengasse 4 

bringt für die Wintersaison : 

Qroße Auswahl an 
Blitzgeräten ab S 59,-
Projektoren, 24x36, 7x7 ab S 590,-
Schneidegeräten für Schmalfilme S 780,
Außerdem die neuesten Elektroblitzgeräte
Modelle 1958 

Neuheit: 

Vollbildvergrößerungen mit 500/o besserer Quali
tät durch neu erprobte Bearbeitungsmethode.
Ein Versuch lohnt sich. 

Besuchen Sie unsere kostenlosen Vorträge! 

Im Dezember großer 
Schmalfilm-Wettbewerb 
mit vielen Preisen 
Für diesen Wettbewerb stiftet der „Neue Kurier"
einen Sonderpreis 

FILIALEN: 

WIEN XV, MARIAHTI,FER STRASSE 183, TEL. 54 31 08 
WIEN XX, WALLENSTEINPLATZ 6, TEL. 35 23 57 
KITZBÜHEL, GÄNSBACHGASSE 6 
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Ueber die Anzeige 
Von Gend.-Oberstleutnant ADOLF ZELIS�A, 1. Stellvertr-eter �es Land-csgendarmerickommandantcn für Kärnten 1 

Die Verfassung von Anzeigen, Unterscheidung zwischen 
Haftanzeigen, sonstigen Strafanzeigen an die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften und Anzeigen an die Verwal
tungsbehörden sowie Gliederung der Anzeigen und ··Inhalt 
der einzelnen Punkte umschreibt der § 39 der neuen 
Kanzleivorschrift für die österreichische Bundesgendar; 
merie, die mit 1. Mai 1957 in Kraft getreten ist. 

Die §§ , 29 der KV und 109 der GDI ·besagen, unter
welchen Voraussetzungen und mit welchen Personen Nie
derschriften nach Formular 12 der KV in direkter Rede 
aufzunehmen sind, wobei die betreffenden Personen auf 
GendarmeriedienststeUen gebracht oder dorthin bestellt 
werden können. Sollte dies in besonders gelagerten Fällen 
nicht möglich sein, dann hat der Gen_darmeriebeamte 
die zu Vernehmenden in ihren Wohn- hzw. Dienstorten 
zur niederschriftlichen Abhörung aufzusuchen. In solchen 
Fällen bleibt es dem vernehmenden Gendarmen über
lassen, obe er a) die Niederschrift handschriftlich verfaßt 
und sie als Original für die Anzeige verwendet (eine Ab
schrift ist dem Konzeptsakt· beizuschließen), oder b) die 
Vernehmung niederschriftlich nur im Notizbuch festhält, 
um sie später, auf der Schreibmaschine kopiert, reinzu
schreiben. Derlei behelfsmäßig verfaßte NiederschrÜ1en, 
die nur eine Zwischenlösung bedeuten, sind vom Vern,m
menen im Notizbuch unterschreiben zu lassen. Die später 
angefertigte. Reinschrift ist, nachdem sie im Beisein der 
Vernommenen verglichen wurde, vorschriftsmäßig zu un
terschreiben. Auf keinen Fall dürfen Aussagen, die bei 
der Vernehmung im Notizbuch nur sinngemäß skizziert 
wurden, später in Berichten oder Anzeigen in der direk
ten Rede, nach der Art einer Niederschrift, wiedergegeben 
werden, weil sinngemäße Aussagen präzisen wörtlichen 
Angaben nicht gleichkommen (§ 17 GD!). Sinngemäße 
Aussagen sind daher in Anzeigen und ,Berichten in Form 
der indirekten Rede (3. Pers·on) zu schreiben. In 9.llen 
Fällen, in denen es wahrscheinlich ist, daß dem straf
gerichtlichen Verfahren noch ein zivilgerichtliches zur 
Durchsetzung von Schadens- oder Rentenansprüchen folgt, 
wie bei Unfällen, Körperbeschädigungen usw., ist nach 
Möglichkeit mit allen Beteiligten, die als Täter, Zeugen, 
Verantwortliche oder Geschädigte vernommen werden, 
eine Niederschrift aufzunehmen. 

Die Bearbeitung von Strafsachen, insbesondere von 
Raufereien, stößt öfter dadurch auf Schwierigkeiten, daß 
von Beschuldigten und Zeugen, wenn diese landwirtschaft
liche Besitzer sind, in Anzeigen manchmal nur die Fa
miliennamen oder gar nur die Vulgärnamen angeführt 
werden. Laut Muster 17 zu § 39 KV ist jedoch im Nationale 
von Anzeigen außer dem Zu- und Vornamen auch der 
Hausname anzuführen. Auch wird es vielfach verabsäumt, 
in Anzeigen usw. anzuführen, daß vernommene Parteien 
(Beschuldigte, Zeugen usw.) der deutschen Sprache nicht 
oder nicht genügend mächtig sind und ihre Einvernahme· 
nur unter Beiziehung eines Dolmetschers mögiich ist. 
Die Unterlassung dieser Angabe hat oft die Vertagung 
einer Zeugenladung oder Hauptverhandlung zur Folge, 
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Kombinierte Bundesbahnkar
ten Wien - Rax Bergstation -
Wien S 50.80. - Ermäßigte 
Berg- u. Talfahrkarten S 20.-. 
Vorzügliche Verpflegung in 
der Berg- und der Talstation. 
Modeme Fremdenzimmer in 
der Bergstation. • 
11.uskül\fle: 

Verwaltung der Raxbahn 
Wien I. Opernring 8 
Tel. 53 94 50 

was Kosten und Mehrarbeit erfordert. Unzulässig ist es, 
bei Verfassung von Anzeigen zur Erhärtung der Beweis
kraft oder zur Bekräftigung einer Leumundsnote Kraftaus
drücke zu gebrauchen. Durch solche wird nicht nur die 
Objektivität der Gendarmerieerhebung in Frage gestellt, 
sondern auch das Ansehen der Gendarmerie herabgesetzt. 
Kraftausdrücke sind nur dann im Text einer Anzeige, und 
zwar in direkter Rede aufzunehmen, wenn sie zum Tatbe
stand (zum Beispiel Wortdelikte) gehoren. 

Gegen Strafunmündige sind wegen Begehung von mit 
Strafe bedrohten Handlungen keine Strafanzeigen oder 
auch nur bloße Sachverhaltsmitteilungen an die Staatsan
waltschaften oder Strafgerichte zu erstatten. Die Gendar
meriedienststellen haben daher lediglich Berichte über 
das Verhalten Strafunmündiger an die Dienstbehörden zu 
erstatten. Die Mitteilung des Verhaltens Strnfunmündiger 
<:in die in Betracht kommenden Gerichte (Vormundschafts
oder Pflegschaftsgerichte) obliegt dieser Behörde. Im 
Anzeigenformular für Jugendliche (Muster 18 zu § 39 KV) 

t!!l!!fifr..��---�AUTO 
RETTUNG, HILFE, BERGUN� ., 

TOMAN&CO. 
Tel. 656541 
IV,, PRINZ-EUßEN·STR, 30 
LAUFENDER DIENST 

ist unter „Angabe der Schulen" nicht nur die Art der 
Schulen, sondern auch der Ort derselben anzuführen, 
damit die Gerichte bei diesen anfragen können. Auch 
ist die Dauer des Schulbesuches (von bis) in einer Schule 
bzw. in einem Orte anzugeben. 

Bei Anzeigen von Uebertretungen der Straßenpolizei
vorschriften sind bei Anführen der Gesetzesstelle nicht 
die bezüglichen Paragraphen des Straßenpolizeigesetzes, -
sondern die der Straßenpolizeiordnung zu · zitieren: 
Dies aus der Erwägung ' heraus, daß das Straßen
polizeigesetz als Grundsatzgesetz nur die allgemeine Norm 
aufstellt, die Ausführungsbestimmungen jedoch (wenn auch 
vielfach gleichlautend) in der Straßenpolizeiordnu:-ig ihre 
gesetzliche Verankerung finden. Auch ist das Straßen
polizeigesetz nur auf den Bundesstraßen anwendbar, wäh
rend die Straßenpolizeiordnung auch auf allen · übrigen 
Straßen Anwendung findet, bis die Länder neue Straßen
polizeigesetze erlassen; In Anzeigen wegen Nichtbeachtung 
einer Gewichtsbeschränkung auf den Straßen ist auch an�) 
zuführen, in welchem Zustande sich die Straßendeck�../ 
zur Zeit des unbefugten 1Befahrens befand (gefroren, auf
getaut usw.) bzw. ob und welche Beschädigungen sich 
dadurch ergaben. Wenn möglich, sind diese Umstände 
von einem Organ der Straßenverwaltung feststellen zu 
lassen. 

Da bei Verkehrsunfällen die Schuldfrage oft , für den 
Gendarmeriebeamten schwer zu lösen und selbst der 
Richter zur Klärung derselben auf Gutachten von Sach
verständigen angewiesen ist, wird es. in den meisten 
Fällen zweckmäßig sein, gegen aUe Beteiligten die An
zeige zu erstatten, sofern nicht der Sachverhalt derart 
klar ist, daß offensichtlich das Verschulden .an dem Un
fall nur einer Seite angelastet werden kann. Eine Abschrift 
der Anzeige ist stets der Dienstbehörde vorzulegen. (Er
laß vom 18. März 1933, alphabetisches Erlaßverzeichnis, 
4. Auflage, Seite 21.) Hinsichtlich der Anzeigeerstattung bei 
Verkehrsunfällen erscheint es völlig unerheblich, ob sich 
die am Verkehrsunfall Beteiligten in ihrer körperlichen 
Sicherheit gefährdet gefühlt haben oder nicht, denn nicht 
ihre Beurteilung ist maßgebend, sondern die des erheben
den Gendarmeriebeamten und weiterhin die des Gerich
tes. Im Zweifelsfalle muß daher di-e Anzeige erstattet 
werden. Es besteht keine gesetzliche Möglichkeit, Aus
ländern, die mit ihrem Kraftfahrzeug einen Verkehrs
unfall schuldhaft herbeigeführt haben, geg,en deren Wil� 
len den Reisepaß abzunehmen. In einem derartigen Falle 
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(BEILAGE ZUR ILLUSTRIERTEN RUNDSCHAU DER GENDARMERIE 

1. Woher hat die Seufzerbrücke in
Venedig ihren Namen? 

2. An welchem Fluß- liegt Dres
den? 

3. Welche Farbe hat die Fahne 
Mohammeds? 

4. Wo befindet sich die Engels
burg? 

5. In welchem Jahr,e erschien die 
P.rste · österreichische Briefmarke? 

6. Wie heißt die fyluse des Gesan
ges? 

7. Nach wessen Plänen wurde der 
Suezkanal erbaut?, 

8. Aus welchem Anlaß gab es die 
erste Ballonpost? 

9. Warum sagt man „Arm wie eine 
Kirchenmaus"? 

10. Wast xersteht man unter Di
akustik? 

11. Welche Länge hatte eine öster
reichische Elle? 

12. Welche Höhe hat die Scesa
plana? 

13. Wie hieß Wallensteins Astro-
log? 

i4. was heißt orthogopal? 

15. In welcpem Staat der USA 
liegt Cincinnati? 

16. Welcher österreic�ische Kaiser 
ist nicht in der Kapuzmergruft be-
gräben? 

17. Welcher Bestandteil macht 
Zelluloid feuergefährlich? 

18. wo entspringt die Oder? 

19. Wie nennen die Norweger ihre 
Flüsse? 

20. In welcher Stadt reichte P�ris 
der Aphrodite den Siegesapf,el? 

Religiöse Mittelpunkte 
der Welt 

Für dte christliche Welt gilt das 
Kallholikon (AllerheiHgste) in Jerus!l
lem, das durch eime Kugel in der 
Kreuzfafur•erkirche dargestellt wird, 
als Mittelpunkt der Welt. Im griechi
schem Delphi, wo in Urzeiten der 
Python genannte Drache das Orakel 
der Erdmutter (Gaia, bewachte und 
der Lichtgott Apollo als Ueberwim
der dieses Dr.achens B1utschuld .auf 

sich nahm, wurde der „Omphalos", 
ein mit Bändern' geschmückter Stein, 
als „Nabel der Welt" verehrt. Aehn
li-ch wurde in Konopus in Aegypten 
Chons, die Säule , des Weltalls, in 
Gestalt eines Knaben m:it der Mond
scheibe als Sohn des Sonnengottes 
Ammon-Ra vergöttert. Für die Brah
manen liegt der Mittelpunkt der Welt 
unter der Kuppel des großen Tem
pels des Waruna in Benares. Dieser 
Mittelpunkt wird durch eine Pyra
mide versinnbildlicht, die Brahma 
selbst dorthin gebracht haJ;; er soll 

. den Priestern befohlen haben, diese 
nach bestin;lmten heiligen Regeln ab
zubauen. Sobald dies geschehen wäre, 
sei der Jüngste Tag g�kommen. Dies2 · 
Pyramide_aber ist ein Wunder. Nicht 
höher als ein Fingerhut, besteht aus 
64 kleinen, runden Goldscheiben, jed2 
kleiner als die andere. Den Priestern 
ist der Abbau nicht gelungen. Drei 
Stäbchen sind. da, um das eine herum 
liegt die Pyramide. Der Abbau soll 
so erfolgen, daß immer nur eine 
Scheibe abgenommen wird, und dies,e 
entweder auf ein freies · Stäbchen 
oder auf eine größere Scheibe ge
bracht wird. Für diesen Abbau wer
den 3 Billionen 217.395 Millionen 660.174 
Jahre erforderlich sein, denn es 
sind im ganzen 20,2�3.757,�07.849,445.373 
Uebertragungen nötig. Wenn für jede 
Uebertragung 5 Sekunden gebraucht 
werden, s-o können sie täglich 17.280 
vollbringen. Für die Chinesen bildet 
den Mittelpunkt der Welt der mittelste 
Stein eines riesigen, kreisrunden Mo
saiks im Himmelstempel zu Peking, 
auf welchem -einst der Kaiser kniend 
für seine Völker betete. Die Einwoh
ner des ,ehemal.igen Kaiserreiches 
Birma erblicken in dem 78 m hohen 
Turm des Kaiserpalastes in Mandalay 
die „Achse der Welt". Der heilige 
Schrein zu Ile ist das Mekka der 
Japaner, dort befindet sich die hei
ligste Reliquie, jemer Spiegel, den 
die Sonnengöttin einst dem ersten 

. Mikado persönlich überreichte. Die 
Tibetaner sehen den Mittelpunkt der 
Welt im 'Goldenen Tempel zu Lhasa. 
Galt für die Römer der Umbilicus, 
ein runder Stein auf dem Forum in 
Rom, als Nabel cles Reiches, so für 
das 1000 Jahre länger bestehende 
O�trömische Reich eil'! ,,MilHon" ge
nanmtes Mal, unter dem von Kon
stantin dem Großen das Palladium 
eingesenkt war. Dieses Palladh1m 
(Athenestandbild) war �nst ein Hoch
zeitsgeschenk an men Körug Darda
nos von Troja für die Wohlfahrt sei
nes Reiches und wurde beim Unter
gang der Stadt von dem fliehenden 
Aeneas nach Ital.ien gerettet. Seine 
Nachkommen gründeten Rom und 
bi,achten das Palladium dorthin. Es 
wurde von den Vestalinnen verwahrt, 
eis es v-0n Konstantin dem Großen 
heimlich nach Byzanz g.ebracm.t wurde. 

DEN/lSPO� 
Drei Töpfe, zehn Möglichkeiten 
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Drei Hohlgefäße! Eines faßt drei 
Liter, ,eines 7 Liter und eines 10 Li
ter. Das Dr-eiliter- und das Sieben
litermaß �ind mit Bier gefüllt. Wie 
stellt man es nun an, ohne Zuhilfe
nahme weiterer Gefäße, durch bloßes 
Hin- und Herschütten des Bieres von 
einem Gefäß in das andere, jede ge
wünschte 4iterzahl (von 1 bis 10 
Liter) auszuschenken? Außerdem:, 
welche Lüerzahl erfordert die mei
sten Umfüllungen? 

Das beim Lal!lfen auftretende Sei
tenstechen entsteht durch Blutandrang 
in der ,, ... . ", die den Blutkörper-' 
cheng,ehalt des Blutes regelt und als 
„Bll!ltkörperchenfriedhof" mit ihren 
„Freßzellen" alte rote Blutkörperchen 
abflaut. 

l 'UHcf eJ'e �urggectchidJte 1 
Eifersucht 

Kennen Sie Hans und Lotte? 
Nein, vielleicht. doch? Blicken Sie 
nwr einmal in den Spiegel. Uebrigens, 
ein reizendes junges )!:hepaa;r, die 
beiden. 

Sie haben nur einen Fehler. Er 
flirtet gerne nµt Irene und sie mit 
Werner. Einer nimmt es dem anderen 
aber übel. Manchmal s-ogar sehr. 

Eines Tages fühlte sich Loibes 
Mama nicht wohl. Eine Theaterkarte 
stanm zur VerfügU!l;g. Natürlich giBg 
Lotte. Als sie weg war, erblickte 
Hans ihre Handtasche. Sie hatte ja 
ihr Theatertäschchen genommen. 

Ein unwiderstehlicher Reiz ging 
vo� diesel· Tascm.e aus. Hans blieb 
standhaft. Nicht lange allerdings. Im 
Seitenfach fand er ein Bild. Es war 
WerBer. Daß auch qessen Kind dar
auf war, störte fün nicht-. Er sah 
nur <ilen vermeinfüchen Nebenbuhler. 



Ein Zettel mit einer Telephonnum
mer regte ihn weiter an. 
' Plötzlich kam ihm ein entsetz

liicher Gedanke. Irene war ja gc!r 
nicht in Wien. Nun schlug der Blitz 
ein. Werner war also allein, das 
Theater ein Theater -und Lotte bei 
ihm. Die Vernunft kam ·gar nich t 
mehr zur Vernunft .. Hans sah rot, 
blau und schwarz. 

Eine halbe Stunde 'später stand 
er vor Werners Türe. Er kam sich 
v·or wie Othello. 

„Da kommt niemand. Wenn Sie 
auch noch so lange läuten. Die sind 
heute beid.e zu dem ;Kind gefahren." 

Erschrocken starrte Hans auf die 
Nachbarin. 

„Zu dem Kind gefahren .. heute 
... beide?" 

,,Ja ... soll ich etwas bestellen?" 
,,Nein ... nein, danke." ·· 

Wie ein geprügelter Hund schlich 
er die Treppe hinab. Etwa eine 
Stunde später stand er vor dem 
Theater .. Aus dem Othello war ejn 
Täubchen geworden. 

Als dann zu· Hause das Licht ver
losch, machte ihm Lottchen ein ,Ge
ständnjs. Hans traute seinen Ohren 
nicht. Sie hatte ihn während der 
Pause angerufen. Natürlich ohne Er
folg. Dann war ihr eingefallen, daß 
Werner zu dem Kind wollte. 

Irene allein,· Hans nicht zu Hause, 
das hatte nur eine Folgerung .ge
geben. 
· ,,Und dann ... und dann?" stot
terte er, ,,dann hast du mich bei 
Irene gesucht?" 

• ,,Ja", hauchte sie kaum hörbar. 
,,Pfui, Lottchen, schäm dich, mi1· 

wäre so etwas niemals in dem Sinn 
gekommen!" 

W. H. P a n h o l z e r  

McOorroick der sparsame Schotte, 
tauchte beim Schuster auf und fragte 

etwas zaghaft: ,,Sie sind doch ein 
Meister in Ihrem Fach, können Sie 
mir die Schuh e  noch einmal repa..: 

:rieren ?" 
„Ja ", erwiderte der Schuster

nachdenklich, ,,ich will es versuchen,
denn die Schnürriemen sind nämlich
noch ganz gut." 

*
Die hübsche, junge Witwe saß im

Strandkorb und sonnte sich. Ab und 
zu sprach sie angelegentlich mi.t 
ihrem vierjährigen Söhnchen. Nach 
einer Weile stieß der Kleine einen 
Herrn an, der im Nachbarkorb saß 
yncl ein Buch las. 

.,Onkel, wie heißt du?"
,,Onkel Heinz." 
,,Und weiter?" 
,,Gruber." 
,,Bist du schon verheiratet?"
,,Nein, mein Kind." 
,,Bleibst du lange �ier?" 
,,Noch drei Wochen." 
Da drehte sich der kleine· Nacke

det zu seiner Mutti um und rief: 
,,Mammi, wa$ hast du noch wis

sen wollen?" 

l'I 

Es war im tiefsten Texas. 
Ein Fremder kommt in eine, 

Drugstore und kauft sich eine Zi
garre. 

Der Händler beißt die Spitze ab 
und reicht sie. dem Kunden über den 
Ladentisch. 

,Was!" ruft dieser, ,,Sie beißen 
selber die Spitze ab?" 

,,Nur bei den bessseren Sorten", 
meint der Händler stolz. ,,Bei den 
billigen stecke ich die Zigarre ein
fach dfm Kunden z�ischen die Zähne 

und schiag ihm rmt der Faust auf 
den Kopf!" 

* 1 

Zwei Arktisfors°Cher prahlten von 
'ihren Erlebnissep. ,,Bei meiner letz
ten Nordpolexpedition war es so 
kalt ", sagte der •eine, ,,daß die Ker-' 
zenflamme einfoor, so daß wir sie 
nicht

° 
ausblasen k;onnten." 

. ,,Das ist noch gar nichts ", über
trumpfte ihn der andere. ,,B�i meiner 
letzten Expedition kamen wir in ein 
Gebiet, wo es so ,kalb war, daß uns 
die Wörter wie Eis::;tücke aus dem 
Mund fielen. Wir ·mußten sie über 

.dem Feuer auftauen, damit wir über-
haupt erfuhren, wovon wir redeten." 

* 

„Ramsay ", sagte der Schotte Mc 
Tewish zu seinem Sohn, ,,du kannst 
dir einen\ Schilling verdienen, wenn 
du den Garten umgräbst." 

,,Gerne, Dad, aber gib mir drei� 
Pence Vorschuß." 

,,Wozµ brauchst du den· Vor
schuß?" 

,,Ich werde drei Pence in unse
rem Garten vergraben - und allen 
Buben erzählen, es sei ein Schatz 
verborgen. Wenn sie das Geld finden, 
werden sie wie die Wilden umgra-
ben!" ' 

1 
,,Gr-oßartig!" sagte der Alte. 
,,Außerdem ", überlegte Ramsay, 

„außerdem kann ich es vielleicht so 
einrichten, daß ich die drei Pence 

finde!" , 
Da weinte der Alte v.or Glück 

und Stolz. 
*

Herr Winter ging mit seinem 
siebenjährigen Buben zu -einem Fuß
ballmatch. 

Da flog ein scharfgesch-ossener 
Ball geradewegs gegen den Kopf des 
Buben. Dieser duckte sich rasch, so 
daß der Ball seinem hinter i:hm 
sitzenden Papa ins Gesicht klatschte. 

Dieser sprang zormsprühend auf, · 
verabreichte seinem Sprößling eine • 
schallel1lde Ohrfeige und rief wütencl: 

,,So wirst du es m.ie erlernen, 
furchtlos zu seil1l ... " 

„Lauf, lauf! Deine Frau ist mit
einer Flasche übet die Stiege gefal
len und hat. sich verletzt!" 

,,Mein Gott! Kam sie herauf oclel' 
ging sie hinab?" 

,,Sie ging hinab." 
„Gott sei gelobt! f>ie Flasche war 

also leer." 

,,Mutti, was wird aus einem Auto, das sq alt ist, daß es nicht mehr fahren kann?" ,,Irgend jemand verkauft es deinem Vater, und· sagt ihm, der Gebrauchtwagen sei sd gut wie neu." 
* 

„Peter, hast du dich auch richtig gewaschen?" 
,,Ja, Mutti!" 
,,Hast du im Spiegel nachgesehen, ob

, du :auch rein bist?" ,,Nem, das. sehe ich doch am 
Handtuch!", 

* 
„Wir können Ihnen eine Witwe 

empfehlen, die über ein Vermögen von zwei Millionen Schilling verfügt. 
Aber was haben Sie demgegenüber 
zu b�ten?" 

,,Meinen alten, historischen Na
men." 

,,Welchen?"
,,Adam." 

* 
,,Unerhört! Dieser sonderbare Kom

pomist hat sich . 'in seiner letzten 
Operette wied�rum mit fremden Fe
dern geschmückt!" 

Ja! Und diesmal sogar mit Strauß-
federn!" , ,

* 
„Mutti, ist unser Baby.. aus dem 

Himmel gekomme� ?" 
„Natürlich, mein Kind." 1 
,,Du, Mutti ... Die da oben brau

chen wohl. dringend ,ein .bißchen 
Ruh,e?t' 

* 
,, ... der Müller hat seine Frau 

durch die Zeitung kennengelernt." 
,,Le0en sie gut zusammen?" 

. ,,Ich weiß es nicht genau. Er hat 
Jedenfalls die Zeitung abbestellt." 

* 
,,90 Jahr;t bin ich alt geworden, 

und ich habe keinen einzigen F,eind 
auf dieser Erde." 

,,Das ist ein schöner Gedanke." 
,,Niclit wahr? Alle meine Feinde 

sind längst gestorben." 
� 

.Der Kunstmaler sagtie stolz zu 
seiner Frau : Heute habe ich drei � 
Porträts in Auftrag J;iekommen!" 

„Ja, ja die Menschen sind 
eben doch nicht so schlecht wie du 
sie malst!" 

* 
Ueinzi: ,,Papa, was sincl. denn das 

für Früchte?" 
Papa: ,,Das sind Blaubeeren." 
Heinzi: ,,Aber wi<es9 sind sie denn 

rot?" 
Papa : ,,Weil sie noch grün sind!" 

* 

,,Paul-, - weFl!l deine Frau so au,f-
geregt ist, s01ltest du sie mit Güte 
beruhigen." 

„Mein Heber Freund, aus Güte 
macht sie sich ruchts. Hüte will sie, 
Hüte!" 

* 

,Was, immer noch 11licht gesund? 
Was fehlt Ihnen denn eigentlic1'l. ?" 

i,lch- hab' eine Magensenkung, ge
schwollene Mandeh1, Stirnhöhlenka
tarrh, Gallensteine, · Hexenschuß, 
Krampfamern ... " 

„Da müssen Sie aber eine eiser!il.e 
Gesundheit haben, wenn Sie das anes 
aushalten ktönnen." 
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1 w ,a,a g r e c h t: 1 Stadt in Deutsch
land. 7 Türkischer Befehlshaber.
8 Natriumzeichen. 9 Stadt in Nieder
österreich. 11 Englisches Bier. 12 Häus
lerwohnul1lg. i4 Gesottenes. 16 Akade
mischer Titel, .abgekürzt. 17 Spartani
scher König. 20 Zwei gleiclll� Vo
kale. 22 Malaiisches Volk. 24 Bor
deauxwe.in. 25 Eingebildeter Mensch.
27 Initialien -eines bekannten Kompo
nisten. 28 Initialen eines bekannten 

41i)ichters. 30 Nordisch�s Götterge
\,.chlecht. 31 Umlaut. 32 Abkw-z;ing 

für Hilfsar1Jeiter. 33 Pflanze. 35 Weibl
licher �osename. 37 Italienisches Für
stengeschlecht. 39 Weibliches Rind' 
im Alter der Färse. 41 Brei. 42 Anteil, 
Menge. 43 Nebenfluß cler 'Traun. 
44 Gewürz. ,45 Radil!lmz;eichen. 47 Per
sönliches Fürwm,t. 48 Bäckerei. 52 Im, 
fremdländisch. 53 F.ranzösisches Adels
prädikat. 54 Nähmaterial. 56 Ferien. 
58 Arabischer Fürst. 60 Französischer 
Artikel. 61 Berg in Oes-terreich-
63 Auerochs. 64 Niederschlag. 66 Mäd
dhen. 67 Teil eines Bühnenstück,es. 
69 Mittel.los. 71 Zeichel1l für Zinn 
72 Finnische Hafenstadt. 73 Behältel'! 

S e n k r e c h t: 1 'Wurm. 2 Wie 44 
waagrecht. 3 Südfrucht. 4 Nicht in 
Austel'nbänken gezüchtete Auster. 

Arzt: ,,Ich erkläre Ihne!il noch
mals ausdrücklich, wenn Sie das Wein
trimken nicht aufge0en,, werden Sie 
bestimmt ni€ht alt!" 

Patient:. ,,Da ha1Jen Sie vollkom
men recht, Herr !})oktor, denn ich 

weiß das am besten: 'Ein guter Trop
fen erhält 9ung!" 

1 

1 

1 1 1
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63 
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72 
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5 Arabischer Artik,eL 6 Feucht. 7 Alu
miniumzeichen. 10 Flußlandschaft. ·
11 Rasse. 12 Mädchenname. 13 Para
dies. 15 Artikel: 16 Artikel. 18 lnitia
len des Dichters Emanuel GeibeL 
19 Spielkarte. 21 !Persönliches Für
wort. 22 Stadt in. Polen. 23 Bitte, 
Wunsch. 25 Leim, .ßallert. 26 Jahr
buch. 29 Büroartikel. 31 Balkone, Söl� 
ler. 33 Schlachtenort im abessinischen 
Krieg. 34 Nahrungsmittel, Mehrzahl. 
35 Biblischer Männername. 36 Grie
chische· Götterbotin. 38 Persönliches 
Fürwort. 40 Boxerausdruck, abge
kürzt. 46 Fisch. 48 Rl!lssische Halb
tnsel. 49 Französisches Grenzlancl. 
50 Schlafkammer auf Schiffen. 51 Him.
melsrich tung. 53 Persönliches Für
wort. 55 Amtstitel. 56 Abkiürzung für 
IU!Ilter .anclerem. 57 Bromzeichen. 
59 Tapferkeit. 61 �arktfleckem. in 
Kärnten. 62 Geschenk. 65 Abkürzung 
fiir ad acta. 68 Wie 40 senkrecht. 
70 Masuriumzeichen. 72 Abkürzung 
für Altes 'Testament. 

M a g i s c h e s Qu a d r a t: 1 Grau
tier. 2 Kochsalzhaltiges Wasser. 3 Al
tes Längenmaß. 4 Inhaltslos. 

Gend.-Revierinspektor 
Josef Fasching M 

M.Pheals Gäste waren soeben 
nach einem mühev,ol ero. Marsch in 
seinem Landhaus .angekommen. 

,,Eine kleine Erfrischung gefällig?" 
fragte der Gastgeber. 

Allgemein erfreute Zustimmung. 
Darauf öffnete McPheal die Fea

stel' .... 

... daß Sacharin aus· Steinkohlen
teeröl hergestellt wird. 

... daß man das Abstreifen des 
Geweihes in der Jägersprache fegen 
nennt. 

... daß die alten Mexikaner (Az
teken) die Schokolade erfanden. 

... daß man einz;ellige Lebewesen -
Protozoen nennt. 

... daß der Hafen von New York 
den stärksten Schiffsverkehr der 
Er,de hat. 

... daß der Vater Napoleons 1. 
Advokat war. 

... daß die Cheopspyramide (146 m)
die höchste Pyramide ist. 

... daß Fensterkitt aus Tonerde 
und Leinölfunis gemacht wird. 

... daß der erste Kaiser, der '111 
Wien residierte, der römische Kaiser 
Mark Aurel war. 

... daß man die männlichen Bie
nen Drohnen nennt. 

... daß Friedrich Schiller an Lun
genschwindsucht starb. 

Aqflösung der Rätsel aus der 
November-Nummer 

wie? Wo? Wer? .. Was? 1. 1,675 Lite:
unsichtbares Gas, das s·ch erst bei Ab
kühlung in den sichtbaren, fälschlich 
„Dampf" genannten Stoff verwandelt, der 
in Wirkl,ichkeit in feinste Tröpfchen ver
teiltes Wasser ist. 2. Etwa ·22 Tonnen. 
3. Im Jahre 1878 in Paris (Pariser Kon
greß). 4. Das Verpackungsgewicht 5. Orest.
6.· Wein(bau)kunde. 7. Im indischen Ozean.
8. Ein eichhörnchenartiges. Nagetier, des
sen Winterschlaf etwa sieben Monate
währt. 9. Quirinal. 10. 1200 g bei Frauen,
1400 g bei Männern. 11. Eine Legierung
aus Blei, Zinn und Antimon. 12. EtW\I
150.000. 13. Einen Millimeter in 10 Tagen. 
14. Andorra. 15. Die Lehre von den Ge
schoßbahnen. 16. Nymphe. 17. Buckingham 
Palace. 18. Aus Schillers .,,Wilhelm Tell" 
(Ip., 1). 19. In Schweine. 20. Canberra. 

Denksport: Da jeder von uns nur eine 
Kugel geworfen hat, kann Otto nur einen 
Kegel umgeleg� haben. Denn hätte e1· 
mehr als einen, e-twa zwei umgelegt, -so 
hätte ich nicht fünfmal so viele umlegen 
können.' Es gibt ja beim Kegelspiel ins
gesamt nur neun Kegel. (Fünfmal zwei 
wären aber 10 Kegel). 

Wie ergänze ich's? Plastik. 

Keuzworlrrtltsel: W a a g r e c h t : 
1 Taste. 6 Aöort. 11 Garnele. 13 Rie
mann. 15 Le. 16 Sog. 17 Lie. 18 Lar 
19 As. 20 Era. 22 Belt. 24 Meer. 26 Abt. 
27 Ihre. 29 Liesing. 31 Saba. 32 Samum. 
34 Ernst. 35 Velum. 36 Er. 37 Los. 39 Noe. 
40 III. 41 RM. 42 Diesel. 45 Prolog. 47 Keil 
48 Jodl. 49 Urwild. 52 Leiter. 55 LK. 
56 A te. 57 Sie. 59 Nno. 60 Et. 62 Era lo. 
64 Rinde. 66 Egede. 68 Part. 69 Pinguin. 
71 Aron. 72 Ria. 73 Neon. 74 Asil. 76 Nun. 
77 An. 78 Aar. 79 Err. 80 Eis. 82 Te. 
83. Einhorn. 86. De130sne. 89 Raele. 90. Tenor.
- S e nk r ech t: 1 Ta. 2 Ars. 3 Snob.
4 Tegel. 5 El. 6 Ai. 7 Beleg. 8 Omar. 
9 Rar. 10 Tn. 11 Gerhard. 12 Eltern. 
13 Remise. 14 Nabburg. 15 Leise. 19 a 
Stamm. 21 Arm. 23 Lie. 25 Ent. 26 Aal. 
28 Eule. 30 Snob. 31 Seil. 33 Moskito. 
35 Violine. 38 Seele. 40 lrde·n. 43 1hr. 
44 Lid. 45 Pol. 46 Ode. 49 Ukraine. 
50 Watt. 51 Ring. 53 Toga. 54 'Redoute. 
55 Lepra. 57 Sinnen. 58 Eduard. 61 Tenne. 
63 Ara. 64 Rio. 65 Eis. 67 Ern. 69 Perot. 
70 Niel'e. 73 Nahe. 75 Lion. 78 Alla. 
81 Sso. 84 Ir. 85 Re. 87 Et. 88 Nr. 
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.,Wann haben Sie das Gewehr zum letzten
mal gereinigt?!" 

::-

• .... 

sie sich auch gerade vor d.en 
Hasen gestellt!" 
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.,In diesem Alter denkt man nur ans Essen!" 

., 
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„Ach - Sie können mir wohl nicht den 
nächsten Weg zur Keg,elbahn zeigen?" 

Das Duell 
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Ohne Worte 
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muß es dem einschreitenden Gend':lrmeriebeamten über
lassen bleiben, ob er in Anbetracht der Sachlage im Sinne 
des § 49 der GD! wegen Fluchtgefahr mit einer Verhaf
tung vorgeht oder nicht. Meistens wird es nicht schwierig 
sein, beim zuständigen Gerichte telephonisch eine Weisung 
einzuholen. Es kann aber einem Ausländer nicht ver
wehrt werden, freiwillig den Reisepaß einem einschreiten
den Gendarmeriebeamten auszuhändigen, um so einer all
fälligen Verhaftung wegen schuldhafter Herbeiführung 
eines Verkehrsunfalles ob Fluchtgefahr zu entgehen. 

Ein vorgekommener Fall hat gezeigt, daß bei Anzeigen 
nach § 411 StG der Verletzte aufgefordert wird, ein ärzt
liches Zeugnis beizubringen, und zwar mit der Begrün
dung, daß nur ein solches den Tatbestand des § 411. StG 
zu belegen vermag. Dies ist unrichtig, weil hiezu selbst
verständlich auch andere in der Strafprozeßordnung vor
gesehene Beweismittel herangezogen .werden können. Der 
§ 54 der GDI legt eindeutig den Erhebungsvorgang bei
körperlichen Beschädigungen fest und bestimmt im 2. Ab
satz: ,,Erforderlichenfalls und insofern dies keinen Schwie
rigkeiten unterliegt, hat der Gendarm bei dem behandeln
den Arzte diesfalls nachzufngen." Die W-eiterleitung von
Anzeigen nach §. 411 'bzw. § 153 ·stG darf aber nicht von
der Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses abhängig ge
macht werden.

Bei Bearbeitung von Wilddiebstahlsfällen wird zwar 
die Anzeige an das Gericht, oft aber nicht an die Be
zirkshauptmannschaft erstattet. Es liegt jedoch in den 
meisten Wilddiebstan.lsfällen auch eine Uebertretung der 
jagdpolizeilichen Vorschriften vor (Schonzeit, sachliche 
örtliche und sonstige Verbote und ähnliches), die mit
hohen Geldstrafen bestraft werden können. ,Empfindliche 
Geldstrafen pflegen häufig nachhaltiger zu wirken als be
dingte Arreststrafen. Es ist daher in allen Wilddiebstahls
fällen auch die Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft 
zu erstatten, sofern nicht die Uebertretung einer jagd
polizeilichen Vorschrift einwandfrei auszuscheiden ist. 

In der Bekämpfung der unbefugten Gewerbeausübung 
wird es sich als sehr wirkungsvoll erweisen, bei Anzeige
erstattungen jeweils direkt eine Gleich- oder Abschrift 
der Anzeige an das zuständige Finanzamt zu übermitteln, 
weil hiedurch• hinsichtlich der Steuervorschreibung eine 
möglichst lückenlose Erfassung der unbefugten Gewerbe
treibenden gewährleistet ist ·und eine entsprechende Her
anziehung zur Steuerleistung veranlaßt ·werden kann . 

Es kommt häufig vor, daß 'den Gendarmerieposte,n 
Anzeigen erstattet werden, die entweder als Privat
anklagedelikte nicht weiter behandelt werden können 
oder bei denen nach den gepflogenen Erhebungen über
haupt kein strafbarer Tatbestand festgestellt wird. Die 
Posten unterlassen es oftmals, dem Anzeiger die nötige
Aufklärung zu erteilen. Die Folge davon ist, daß sich dar
auf vielfach Beschwerden ergeben, mit dem Inhalte, daß
die Gendarmerieposten auf Anzeigen aus irgendwelchen
Gründen nicht reagieren. Um diesen Uebelstand auszu
schalten, ist bei ausgesprochenen Privatanklag,edelikten
dies s ,of.ort und in jenen Fällen, in deinen kein strafbarer
Tatbestand festgestellt werden konnte, nach Abschluß
der Erhebungen den Beteiligten zu eröffnen, damit sie
vom Erfolge der Anzeige unterrichtet sind. Bei wissent
lich falschen, also fingierten Anzeigen, bei denen dem
Staate durch Auslösung des Fahndungsapparates usw. Aus
lagen erwachsen sind, h':lt der. Anzeiger gemäß § 390 (4)
StPO die Kosten zu ersetzen. Die Kostenersatzpflicht wird
diesem durch das das Verfahren durchführende Straf
gericht auferlegt. Auch kommt es vor, daß Personen bei
einem Gendarmerieposten eine Anzeige usw. erstatten.,
obwohl sie im RayoFI des Nachbarpostens wohnhaft sind
und dieser zuständig wäre. 'In solchen Fällen müssen
die örtlichen Gegebenheiten (die Postenrayonsgrenzen ent
sprechen njcht imm_er den rein _ lokalen Ve hältnissen,
da sie auf die Gernem_de-. und Bezuksgrenzen abgestimmt
sein müssen) berucksichtigt werden. Sollte der Bewoh
ner des R':lyones des Nachbarpostens einen sehr weiten
und nicht zumutbaren Weg zu diesem zurückzulegen
haben, so hat der Poste�, den er aufsucht, die Anzeige
usw. aufzunehmen und sie dann dem -zuständigen Posten
abzutreten. Es ist wohl selbstverständlich, daß der · Po
sten, bei dem die Anzeig-e _erstattet :"'ird, sofort handelt,
wenn Gefahr im Verzuge 1st und sich nicht als örtlich
nicht zustähdig erklären darf. 

Weiter wurde festgestellt, daß Genclarmeriebeamte in 
Anzeigen oder Niederschriften nicht mit den ihnen zu-

stehenden Dienstgraden, sondern nur als Gendarmerie
beamte bezeichnet werden. Dies ist unrichtig. In dienst
lichen Meldungen, Anzeigen oder Niederschriften ist stets 
der Dienstgrad des betreffenden Gendarmeriebeamten 
anzugeben. Die Bezeichnung Gendarmeriebeamte hingegen 
ist ein Sammelbegriff, der allgemein gehalten ist und nur 
dann angewendet werden kann, wenn damit mehrere 
Gendarmeriebeamten einer Dienststelle gemeint sind (zum 
Beispiel „die Gendarmeriebeamten des Gendarmerie
postens X"). 

Hinsichtlich der Einsicht in Anzeigen der Gendarmerie 
und Schlußfolgerungen wird auf die .gegenstänälichen 
Erlässe vom 11. Mai 1916, 14. März 1908 und 22 .. Septem
ber 1917 im alphabetischen Erlaßverzeichnisse für die 
österreichische Bundesgendarmerie, 4. Auflage, Seite 19, 
22 und 23, Geheimhaltung von Anzeigen auf die A V-Bund.
Gend. Nr. 4/55, fortlaufende Zahl 41, up.d Erörterung der 
Verschuldensfrage und Abgabe von Gutachten auf die 
AV Bund.-Gend. Nr. 3/56, fortlaufende Zahl 29, hingewiesen. 

(Fortsetzung folgt} 

Olivetti Lettera 22 

Ja, ein _Geschenk
ein sehr schönes und 
sehr nützliches sogar, 

Austro-Olivetti 

Büromaschinen A. G . 

Kärntnerstrasse 33 
(ßcke_ Johannesgasse) 
Telephon 53 56 71 
Wien I 
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Der Gendarmerie-Diensthund 

Gendarmeriediensthundeerfolge 
Von Gend.-Major ANTON HATTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Geräte- und Werkz.eugdiebstahl 

Aus einer Schmiedewerkstätte in Knaussex im Mühlviertel wurden v•erschiedene Werkzeuge gestohlen. DerGendarmeri€diensthund ,,Amigo vom Wolfsstein€Theim" unter der Führung von GendarmeriepafrouiUenleiter D o -b r e t z b e r g ,e r  des Gendarm,eriepostens Freistadt wurdezur Mithilfe bei der Aufklärung ang,esetzt.- Der Hund . führte vor,ei:s.t entlang einer Straße und dann über einen Hang zu ein.em Wald, wo er zu faseln begann. Auf Grunddes V,erhaltens des Hundes mußte angenommen werden daß der Täter entweder mit einem Fahrzeug geflüchtetwar oder der Hund eine falsche Fährte verfolgt habe•.
�ach abermalig,em Ansatz am Tatort bestätigte der Hunddie •erste Spur. Die nun seitens der Gendarmerie im Anschluß an die Arbeit des Hundes angestellten Nachforschung,en ,ergaben, daß ein in der Nachbarschaft wohnhafter Landwirt der Täter war. Das gestohlene Gut k:::mntezur Gänze sicherg,estellt und der Dieb dem Gerichte zu;rAnzeige gebracht werden. 

Auf Grund der Erhebungen muß die vom Hunde ge1-leistete Arbeit als ganz hervorragend gewertet werde1n, dafestgestellt wurde, daß der Täter den gleic):len Weg gega11-gen war, den der Hund gewi,esen hatte. Die Stelle, an derder Hund unsicher geworden war, wurde vom Täter alsjene bezeichnet, von der er aus mit dem Fahrrad ge�flüchtet war. 
,, 

Kupferkabeldi-ebstahl 

Von einem Bohrturm der „Rohöl" in Zistersdorf wurden Kupfererdkabel im Werte von rund 10.000 S gestohlen.Die Gendarmeriediensthündin „Nora" des Postens Wilfersdorf, unter Führung des Gendarmeriep"atrouillenleiters P r i h o d a, wurde sechs Stunden nach Verübung des Diebstahls am Tatort angesetzt und verfolgte eine Fährte bis zum Bahnhof Groß-Inzersdorf. Sofort eingel,eitete Nachforschungen ergaben, daß ein Mann und eine Frau mit schwerbepackten Rucksäcken mit dem Zug in RichtungWien abgefahren waren. Die auf Grund der Personsbeschreibung eing,eleitete Fahndung führte zur Verhaftungder· in W1en wohnhaften Täter. Obwohl die beiden beiihrer Flucht alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ge-troff.en hatten, g,elang -es doch, durch die Arbeit derHündin einen Fingerzeig auf di,e Person und Fluchtrichtung zu be�ommen, wodurch auch das gesamte gestohlene Gut sicherg,estellt werden konnte. 
B-oshafte Beschädigung .fremden Eigentums

In der Wachau wurden im Obstgarten eines Landwirtesvon 28 Stück dreijährigen Marillenbäumen die Kronen abgebrochen, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. 
Der Gendarmeriediensthundeführer Gendarm AlfredW e b e r  des Postens Krems wurde mit der Diensthündin,,Mira" zur Mithilfe bei der Aufklärung herangezogen. Die Hündin wurde am Tatort angesetzt und verfolgte dieSpur bis in die Küche eines W,ohnhauses. ,,Mira" verwiesdort ein Paar in der Küche stehende Damenhalbschuhe so einwandfrei, daß auf die Person des Täters mit Sicherheitzu schließen war. Ueberdies erbrachten die von den Beamten, mit den vom Hunde verwiesenen Schuhen, amTatort angestellten Vergleiche die Feststellung, daß dieseSchuhe genau in die Eindrücke am Tatort paßten. Desglei-,,chen war ein an der Sohle befindlicher Lederfleck ebe.nfalls in der Fußspur einwandfrei markiert. Mithin war erwies-en, daß bei Verübung der Tat d i e s e  Schuhe getragen wurden. Nach eingehendem 24stündig,em Leugnen gestand dieVerdächtigte die Tat ein. Als Motiv gab sie Rache an. 
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Pferdediebstahl 

Während der Nacht wurde einer in Theresienfeld ansässigen Bäuerin ein Pferd im Alter von acht Jahren durchunbekannte Täter g,estohlen. Der Gendarmeriediensthund,,Griff" des Postens Wiener Neustadt unter Führung V()(Il Gendarmeriepatr-ouillenleiter H e i ß e n  b e r g e  r wurde am Tatort angesetzt und verfolgte die Fährte in einer Länge;von zirka 4 km in Richtung Wien. Auf der asphaltiertenBundesstraße verlor der Hund die Spur. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zur Ermittlung des gestohlenenPferdes, das bei einem Pferdehändler in Wien eingestelltworden war. 

Die Oesterr-eichische Verkehrswacht mahnt: I · 

Autobahn - Vorsicht 

Im Dezember 1957 wird voraussichtlich das erste Teilstück der österreichischen Autobahn Salzburg-Mondsee, allerdings vorläufig nur einspurig, dem Verkehr übergebenwerden. Da viele Kraftfahrer mit ihren Fahrzeugen aufder Autobahn Schnelligkeiten erzielen können, welche sie auf den Bundesstraßen nicht erreichen konnten, empfiehltdie „Oesterr-eichische Verkehrswacht" zur Vermeidung vonUnglücksfällen die Beachtung nachstehender Richtlinien.Die Bremswege bestehen aus Reaktionsweg und Bremsweg.Die Bremswirkung tritt erst nach Ablauf des Reaktionsweges ein. Für' die einzelnen Geschwindigkeiten verhaltensich die Ziffern wie folgt: -· 
50 km/h 80 100 120

Reaktionsweg % Sekunden 
Bremsweg 

10,4 m 16,7 m 
10,5 m 42,0 m 

20,8 m 25 m
65,0 m 83 m

Anhalteweg daher 20,9 m 58,7 m 85,8 m 108 m
Der Abstand hintereinanderfahrender Fahrzeuge muß mindestens dem für die gefahrene· Geschwindigkeit ent-. snrechenden Reaktionsweg gleichen. �)\u,e b e r h o l e n. Besonders zu beachten ist die Länge\@des jeweiligen Ueberholungsweges wegen der notwendigen Beachtung des Gegenverkehrs bei einspurigem Betrieb.

Diese Maße lauten: 
Ueberholter � 

40 km/h 
80 km/h
90 km/h

U eberholender
50 km/h 

100 km/h
100 km/h

Ueberholungsweg
300 m 
550 m

1100 m
V o r s i c h t  b e i L a u b  f a 11 u n d. n a s s e r S t r a ß e, e b en ·s o  b e i  G 1 a t t e i s. Autobahnstraßen über Brückenvereisen wegen Luftdurchzuges früher als die anderenTeile der Autobahn. Besondere Gefahr bei Nebel,. (SieheUeberholungsweg). Beim Ueberholen nachfolgenden Verkehr genau beachten. 

Privatspital für Nervenkranke 
WI E N  XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 4241 85 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arten 
Nervenkranker, Epileptiker multiple Sklerose. Spezialab
teilung für Entwöhnung (Allcohol, Mo.}. Spezialabteilung für 

• Schlaganfälle.
Mitglieder der BUNDESKRANKENKASSE werden aufgenommen 

Erläuterungen zur Gendarmerie
Disziplinarvorschrift 

Von Gend.-Oberst Dr. JOHANN FORBöCK, 
Vorsitzender der Disziplinaroberkommission der Oesterreichischen Bundesgendarmerie 

(Fortsetzung von Folge XI/57)
Nach der Beurteilung der angeschuldigten Handlungoder Unterlassung an sich sind sodann die besonderenTatumstände und die Gesamtpersönlichkeit des Beschulcligten zu würdigen. Bei einem solchen Denkvorgang . läßtes sich nicht erreichen, daß etwa eine Tat immer diegleiche Wertung findet und daß für die gleiche Tat immer die gleiche Disziplinarstrafe verhängt wird. Wie allgemein die unbedeutenden V,erletzungen derstaatlichen Rechtsordnung am häufigsten vorkommen, überwiegen auch im Staatsdienst die Zahl der kleinen, -.unbedeutenden Verletzungen der Dienstpflichten. SolchePflichtverletzungen tragen nicht so sehr den Charaktervon Delikten, die im Interesse der Amts- und Dienstordnung eine förmliche Sühne erheischen, sondern vielmehrjenen von Nachlässigkeiten, denen gegenüber eine scharfeHandhabung der Dienstgewalt am Platze ist. Da dieseDienstgewalt in erster Linie dem 'vorgesetzten zusteht, soist· es nur folgerichtig, wenn dieser selbst berufen wird,

-egen derartige Ordnungswidrigkeiten einzuschreiten. Deshalb werden Ordnungswidrigkeiten und Dienstvergehen unterschieden und nur diese letzteren mit förmlichen Disziplinarstrafen bedroht. Für _ciie Ahndung vonOrdnungswidrigkeiten sind Ordnungsstrafen vorgesehen,welche der Vorgesetzte verhängen kann, die aber jederRückwirkung auf die rechtliche Stelle des Beamten ent-behren. · · 
Die im Disziplinarverfahren zu ahndenden Ordnungswidrigkeiten und Dienstvergehen werden nach obenhin durch das Vorliegen von Tatbeständen, deren Bestrafung·

den Gerichten, Verwaltungs- oder Finanzbehörden zusteht, 
begrenzt. Nach 1.mtenhin ist die Begrenzung sehr verschwommen und es liegt i m  E r m e s  s e n des Vorgesetzten,
ob er vorkommende geringfügige Dienst- und Ordnungswidrigkeiten oder leichte Verletzungen des Standesansehens durch Mißbilligungsäußerungen in der Form von Be
lehrungen, Ermahnungen, ausstelligen Bemerkungen, Rügen
oder Ersatzvorschreibungen erledigen oder sie der diszipli
nären Behandlung zuführen will. Ausschlaggebend werden
eine Reihe von Nebenumständen, wie bereits vorhergegan
gene fruchtlose Ermahnungen, allgemeines nachlässiges
Verhalten Statuierung eines Exempels als vorbeugende
Maßnahm� zur Verhütung ähnlicher Handlungen durch
andere Beamte, die Dienststellung de·s Beschuldigten usw. 
sein. Keinesfalls muß die Uebertretung bestimmter Dienst
vorschriften immer als Dienstvergehen gewertet werden. 

a. Bei provisorischen Beamten, d�e sich einer Pflichtveri�tzung schuldig gema:ht haben, �-st, ehe ein Disziplinar
verfahren veranlaßt wird, zu erwagen, ob das Dienstver
hältnis icht nach § 5 GüG zu kündigen wäre. 

Vertragsbedienstete unt:rliegen nicht 'den Gendarmerie
disziplinarvorschriften. Pfhchtverletzungen von Vertrags
bediensteten können nur nach dem Vertragsbediensteten
gesetz (Kündigung oder Entlassung be-i schweren Fällen)
geahndet werden. · . 1 • . 

Durch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wird
das Band zwischen de� Beamten und dem Staat nicht
grundsätzlich gelöst. Vielmehr stehen die im (zeitlichen)Ruhestand befindlichen Beamten noch in einem engen Ver
hältnis zum Staat. E� ist des_halb selbstverständlich, daß
auch solche Beamte einer g7wissen, w-enn auch nicht über
die unumgänglich notwendigen Grenzen hinausgehenden
disziplinären Vera��wortung fü: ihre Handlungen unter
worfen werden mussen (§§ 68 und 69 DV und 153 bis
155 DP). 

In keinem österreichischen Rechtsgebiet werden Ver
fehlungen ohne Verschulden bestraft. Dieser das gesamte
Rechtsleben beherrschende Grundsatz gilt daher auch im 
Diszipli,narrecbt. Es �ö�nen deshalb __ nur schuldhafte - vor
sätzliche oder fahrlassige Verstoße gegen die Standes-• und Amtspflichten bestraft werden. Zum vorsätzlichenHandeln genügen alle Arten des Vorsatzes, den bedingten eingeschlossen. Zur Fahrlässigkeit die gl'obe wiie dieleichte. 

Betrunkene Beamte, die das Standesansehen verletzthaben, werfen manchmal ein, daß sie nicht vorsätzlich das Standesansehen verletzt haben. Sicher war meist nicht diebeabsichtigte Verletzung des Standesansehens der Hauptgrund zum Trinken. Da dem fehlenden Beamten aber dasGesamtergebnis seiner Handlung einschließlich der Verletzung des Standesansehens lieber war als der Verzichtauf den Alkoholgenuß, handelte er vorsätzlich. Diese Spielart des Vorsatzes wird bei Trunkenheitsanständen sogardie häufigere sein. Vergleiche damit im Strafgesetz zumBeispiel das Anschmieren von Wänden mit Oelfarbe in beleidigender Absicht. Hier ist auch die Beleidigung dieHauptabsicht des Täters und die damit verbundene Sachbeschädigung ist nur eine Nebenfolge oder ein Mittel. Alsnotwendige Folge muß sie der Täter verantworten. Hat der Beschuldigte die Verletzung seiner Pflichtenzwar nicht erstrebt, sie aber als mögliche Folge, zum Beispiel des Trinkens, erkennen müssen, sie in Kauf genommen, so billigte er auch die Folgen (Verletzung des Standesansehens, verspätetes Einrücken vom Außendienst usw.),weil sein Ziel - Befriedigung der Sucht - nicht anders erreichbar war. In diesem Fall handelte er ebenfalls(bedingt) vorsätzlich. 
Zur Schuld gehört auch das Bewußtsein afs Beamtergegen Standes- und Amtspflichten zu verstoßen. DiesesBewußtsein kann wohl bei jedem Beamten vorausgesetztwerden. Meint der Beamte, di•e Tat hätte mit seiner Stellung nichts zu tun, kann ein für die Verantwortlichkeit,unerheblicher Irrtum über den Umfang der Beamtenpflichten vorliegen. Eine wirklich vorhandene Unwissenheit über Umfang und Inhalt der Pflichten könnte auch aufFahrlässigkeit beruhen und dadurch strafbar sein. Wenn auch der Umfang der Beamtenpflichten nachunten nicht dureh Gesetze, Verordnungen, Erlässe oderdienstliche Weisungen scharf begrenzt ist und der Beurteilung durch Vorgesetzte und die DisziplinarkomrrussionSpielraum gelassen ist, muß doch bedacht werden, daß esnoch eine rein private Sphäre des Gendarmeriebe;untengibt, in der er Handlungen setzen kann, die nicht alsVerstöße gegen die Standes- und Amtspflicht betrachtet werden können. Hierher gehören besonders Vorfälle desLiebes-, Ehe- und Familienlebens, die sich unter Ausschluß der Oeffentlichkeit abgespielt und die auch · keineweiteren Folgen, zum Beispiel üble Nachreden, Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach sich gezogen haben. 
Ein· schuldhaftes Verhalten liegt nicht vor, wenn derBeamte bei Begehung der Tat nicht zurechnungsfähig war.Bei der durch übermäßigen Alkoholgenuß verursachtenUnzurechnungsfähigkeit bleibt immer noch der Vorwurfmöglich, daß sich der Beamte schuldhaft in einen Zustandversetzt hat, in dem er für seine Verletzungen der Standes--und Amtspflichten nicht verantwortlich gemacht werden kann. Bei der Fassung von Verweisungsbeschlüssen 

• 

F. J. Ebenhöch'sche Buchhandlung 
(H. Korb) 

Linz a. d. Donau 

Landstraße 22 Gegr. 1784 
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(Schuldsprüchen) ist darauf Rücksicht zu nehmen. Den 
Beweis für die behauptete Unzurechnungsfähigkeit zu er
bringen, obliegt in erster Linie dem Beschuldigten. 

Ein Tatbestand soll, da, über ihn verschiedene Unklar
heiten bestehen, noch besonders behandelt werden. Es ist 
das unerlaubte Fernbleiben vom Dienst. Damit der Tat
bestand des unerlaubten Fernbleibens vom Dienst erfüllt 
ist, müssen folgende objektive Tatbestandsmerkmale vor
liegen: 

a) ein Amt, das zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften
verpflichtet; 

b) das Nichtantreten eines Dienstes, der zu den Amts
pflichten des Beamten gehört; 

c) das Fernbleiben muß unerlaubt erfolgen.
Unerlaubtes Fernbleiben liegt zum Beispiel nicht vor:

bei Dienstunfähigkeit, bei bewilligten Urlauben, Ersatz
ruhetagen, Absentierungen, dienstfreier Zeit, )Jei Wahr
nehmung allgemeiner Staatsbürgerpflichten (Wahl, Zeuge, 
Sachverständiger, Schöffe, Geschworener, Vormund, Pfle
ger, Beschuldigter usw.), bei Dienstenthebung, Kontumaz, 
bei Freiheitsentzug wie Verhaftung oder Haft. Manchmal 
wird bei erlaubtem Fernbleiben vom Dienst allerdings 
efne andere Verfehlung wie Nichtbeac�ten einer Melde
pflicht vorliegen. 

Unerlaubtes Fernbleiben ist jedoch auch eine nicht be
willigte Urlaubsüberschreitung, ein Nichteinrücken von 

Spar- und Darlehenskasse 
ÖFFENTLICH ANGESTELLTER 
Registr:Genossenschaft mit beschr. Haftung, Grllndungsj.1886 

Hauplanslall: Wien IX, Währlnger Straße 61 

im eigenen Anstaltsgebäude 
Telephon 33 36 56, Postscheckkonto 10.402 - • 

Spar- und Giroeinlagen 
VON JEDERMANN OHNE LEGITIMATIONSZWANG 

Personaldarlehen 
nur an pragmatisierte öffentlich Angestellte u. Pensionisten -
Sicherung: Gehaltsvormerk an erster Stelle und Versicherung 

GESCHÄFTSSTELLEN: 
Innsbruck, Adamgasse 9a 

Linz, Landstraße 111 
Salzburg, Kaigasse 41 

VERTRETUNGEN: 
Graz, Obere BahnslTaße 47 

Klagen'furt, Gabelsbergerstraße 26 

einer Krankheit trotz Genesung, das Nichtantreten oder 
verspätete Antreten einer anderen Dienstverwendung, das 
Nichtfolgeleisten oder nicht rechtzeitige Folgeleisten eines 
Befehles, mit dem eine Versetzung erfolgt ist und die 
Annahme von Stellen im In- odec Ausland ohn� Verzicht 
auf das bisher innegehabte Amt. ' 

Subjektiv muß schuldhaftes - vorsätzliches oder fahr
lässig-es - Handeln vorliegen. Der Vorsatz muß sämtliche 
Tatbestandsmerkmale und das Bewußtsein umfassen, daß 
der Beamte einer Pflicht zum Dienstantritt zuwiderhandelt. 

Folgen des unerlaubten Fernbleibens: 
1. Einstellung <ler Dienstbezüge nach § 13 (3) GG 1956,

einer eventuellen Zuteilungsgebühr nach § 23 (1) RGV 1955 
und einer Trennungsgebühr oder Trennungszuschuß nach 
§ 34 (6) RGV 1955 für die Dauer des unerlaubten Fern
bleibens; 

2. ein Disziplinarverfahren.
Die Einstellung der Dienstbezüge usw. tritt nach dem

GG 1956 kraft Gesetzes ein, ist also keine Frage -des 
freien Ermessens. Der Bescheid, mit dem die EinsteEung 
der Bezüge erfolgt, hact -die Feststellung zu enthalten, ab 
wann das Fernbleiben vom Dienst unerlaubt war. Das 
Fernbleiben muß länger als drei Tage gedauert haben. Ist 
ein Beamter 'bei Feststellung -einer eigenmächtigen Ab
wesenheit schon wie-der im Dienst oder nunmehr -erlaubt 
vom Di-enst fern, zum Beispiel wegen Krankheit oder in
zwischen erfolgter Dienstenthebung, dann ist auch das 
Ende des unerlaubten Fernbleibens festzustellen. 

Bei Durchführung -eines Disziplinarverfahrens in Ab
wesenheit des Beschuldigten, zum Beispiel Flucht ins 
Ausland, ist zu beachten: 

a) Zustellungen sind nach § 64 DV zu bewirken;
b) der Disziplinaranwalt hat am Beginn der mündlichen

Verhandlung einen Antrag auf Verhandlung in Abwesen
heit -des Beschuldigten zu stellen; 

c) für den abwesenden Beschuldigten ist ein Ex-offo-
Verteidiger zu besteUen. (Fortsetzupg folgt) 
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Dr. EpUARD NEUMAJER 1 

Die Erhebungen in Notwehrfällen 

Zu einer „Kartenpartie" wurde der Kaufm,mn Jo
hann T. von dem Landarbeiter Alois z., der bereits stark 
alkoholisiert war, eingeladen. Der Kaufmann leistete der 
Einladung auch Folge; als seine Spielschuld jedoch schon 
�nehr als 70 Schilling betrug, wollte er infolge der vor-" 
gerückten Stunde aufhören. Daraufhin geriet der Land
arbeiter in Wut, nannte seinen Partner einen „Schuft" und 
drückte ihn durch einen Stoß gegen die Brust auf seinen 
Sitz wieder zurück. Der Kaufmann richtete sich ohne wei
tere Erregung von seiner Bank abermais auf und ermahnte 
den Partner, solche Angriffe zu unterlassen. Als dieser 
ihn aber neuerdings an seinem Mantel packte und auf die 
Bank niederdrückte, ergriff der Kaufmann eine am Tisch 
stehende Siphonflasche und· schlug mit ihr den Land
arbeiter derart auf das Hinterhaupt, daß dieser eine Ge
hirnerschütterung und einen Schädelgrundbruch sowi'e eine 
Gehirnhautentzündung davontrug. Als Folge davon stellte 
sich schließlich auch eine Ertaubung des linken Ohres und 
eine mittelgradige Schwerhörigkeit des rechten Ohres, ver
bunden mit Gleichgewichtsstörungen, ein. 

Wie der Oberste Gerichtshof zu dieser überaus heftigen 
Reaktion des Kaufmanns Johann T. auf das Verhalten ,des · 
Landarbeiters reagierte, . z:igt seine. interessante E1:tschei-)),dung. Der Gerichtshof billigte namlich, wie auch di-e V-1�instanzen, dem Kauimann das Recht auf N o t  w e h r  zu, weil der Angriff des Landarbeiters gegen seine Person 
rechtswidrig erfolgt war. Zugleich stellte der Gerichtslfof 
allerdings fest, daß der Kaufmann bei der Abwehr desgegen ihn gerichteten Angriffes die Grenzen der nötigen
Verteidigung in objektiver Weise übe_rschritten habe, weil 
weniger gefährliche Handlungen genügt hätten, um de'l 
Angriff des unbewaffneten Landarbeiters abzuwehren. 

Der Kaufman·n brachte dagegen zu seiner Verteidigung 
vor, daß ihm eine andere Art der Abwehr nicht möglich 
gewesP:i. sei und daß er in seiner Lage auch gar nicht 
imstande war, eine andere Abwehrmöglichkeit zu erken
nen und einzusehen, daß auch eine andere Abwehrhand
lu11g ausreichend gewesen wäre. 

Dazu stellte der Oberste Gerichtshof in rechtlicher Hin
sicht fest, daß es wohl richtig ist, daß eine durch Bestür
zung, Furcht oder Schrecken veranlaßte Ueberschreitung 
der Grenzen der nötigen Verteidigung nicht in jedem 
Fall strafbar ist. Nach § 2 lit. g StG ist jedoch eine solche 
Ueberschreitung nach Maßgabe der Umstände als strafbare 
Handlung aus Fahrlässigkeit nach den §§ 335 oder 431 StG zu ahnden, wenn der Angegriffene nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv die Grenzen der Notwehr überschreitet. Dazu ist erforderlich, daß der Angegriffene trotz d�r ihn beherrschenden Furcht bei de-r �bw<':hrhandlun�). emzusehen vermochte, daß er den Angreifer m hohere� Maße gefährde, .als zur Abwehr des Angrüfes nötig ist. 

Im vorliegenden Fall geht aus den Urteils!e�tsteilungen eindeutig hervor, daß sich der Kaufmann 1m_ Zeitpunkt des Vorfalles in keinem besonderen Erregungszustand be
funden hat und daß er daher in der Lage war, das Maß 
des Angriffes seines Gegners entsprechend einzuschätzen und die Art der Abwehr dieser Einschätzung gemäß zu 
wählen. Ein Schlag mit der schweren Siphonflasche gegen den Kopf des unbewaffneten Angreifers stellte unter den gegebenen Umständen eine Ueberschreitung der nötigen Verteidigung dar. Da der Landarbeiter, nachdem er den Kaufmann beim Mantel packte und auf die Bank niederdrückte, k e i n e  weiteren Angriffshandlungen unternom
men hat, hätte ein Schlag oder Stoß gegen den Kopf oder 
Körper des Angreifers ausg,erei"cht, um sich aus der bedrängten Lage zu befreien. 

Der Oberste Gerichtshof mußte daher zu der Ueberzeugung gelangen, daß der Kaufmann Johann T. die Grenzen der Notwehr nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv in einer nach den §§ 431, 335 StG zu ahndenden Weise schuldhaft überschritten hat. 
Dieser Fall soll zeigen, daß bei Erhebungen in Not

wehrfällen sowohl die objektive als auch die subjektive Seite des V,orfaUes für di-e spätere rechtliche Beurteilungzu berücksichtigen ist. 

Auszeichnung 
verdienter Gendarmeriebeamter 

durch den Bundespräsidenten 

Silbernes Verdienstzeichen • 
Gendarmeriemajor Hermann D -e is e n b e r  g e r  
Gendarmerierittmeister Ernst V -0 i t 
Gendarmerierittmeister Walter Fr a nz 
Gendarmeriebezirksinspektor R,obert NI a t e ja - H i s  c h 
Genclarmeriebezirkstnspektvr Wenzel T i  c h y 

Goldene Medaille 
Gendarmerieoberl-eutnant Josef G s t  r e i n  
Gendarmeriebezirksinspektor J•ohann P a  u I w e b e  r 
Gendarmeriebezirksinspekt.Jr J -osef L e n g a u  e r  
Gendarmeriebezirksinspektor Johann S t e in m a u r e  r 
Gendarmeriebezi.rksinspektor Antorn W i e s e  r 
Gendarmeriebezirksinspektor Anton B a u m g a r t  n e r  
Gendarmeriebezirksinspektor J:ihann K r e m s er I 
Genclarmeriebezirksinspekt-0r R-obe'ft F a  1 k n e r  
Gendarmeriebezirksinspektor Franz R a s c h  
Gendarmeriebezirksinspektor Julius K u m m e r  

Silbern� Medaille 
Gendarmerierevierinspektor R-obert S t o f f 
Gendarmerier.ayonsinspektor Gregor S t r a s s e  r 
Gehdarmerierayonsinspektor Rupe'rt M e i k 1 

,-;endarmerierayonsinspektor Josef O p p e neige r 
'•endarmerierayonsinspektor Rudolf L a  m m,e g g e r  

Gendarmerierayonsinspektor Otto S t a n g  1 
Gendarmerierayonsinspektor He'fmann M a y e r  
Gendarmeri.er.ayonsinspektor FTanz R e i t e r  
Gendarmerieray-onsinspekt•or Franz M o ser 
Gendarmerierayonsinspektor G�org S p i e  1 e r  
Gendarmeriepa trnuillenleiter Anton D ü r 

Br-onzene Medaille 
Gendarmeriepatrouill-enJe-iter Walter D e i  s e n b e r ge r 
Gendarmeriepa1tr-ouillenlei ter Eduard G r i l li t s c h 
Gendarmeriepat.rouillenleiter Wi'llibald H ö f e  1 s a u e r  
Genclarmeriepatrouillenl-eiter Franz Jan k a 

Ein verdienter Gendarmerie
beamter nimmt Abschied 

Von Gend.-Bezirksinspektor ALOIS MAYR, Bezirks
gendarmeriekommandant in Suhärding, Oberösterreich 

Wenn eine erfolgreiche berufliche ·Laufbahn sich dem 
Ende zuneigt und das hastende Leben mit einem geruh
samen vertauscht wird, so ist es ein aufrk'htiig.er Her-

•enswunsch der Kameraden, mit· dem aus dem schö
f en GendarmeriekoFps scheidenden Beamten n:ich ein

mal einige Stunden zu verbringen. 
So war es auch bei unserem weit über die Grenzen 

des Bundesland-es Oberösterreich bekannten und verehrten 
Genclarmeriekontrollinspektor Himmelbauer, langjähriger 
BezirksgendarmeriekDmmandant in Scl:ärding, de:r Fall. 

Am 29. Juni 1957 veranstalteten die G-e'Ildarmen des 
Bezirkes Schärding dem scheid-enden Ko!lltr-ollinspektor 
Himmelbauer im Kapsreiter-Bräustübl in Schärding .eitn-e1.1 
Abschiedsabe-nd, der · einen glänzenden Verlauf nahm. An 
dieser Veranstaltung nahmen mehr als 250 aktive und 
pensionierte Gendarmen mit ihren Angehörigen teil. 

Unter den vielen Ehrengästen befanden sich der Lan
clesgendarmeriekommandant für Oberöste,rreich Oberst 
Dr. Ernst Mayr mit seinem Adjutanten Rittmeister Sieg
fried Koller, der Bezirkshauptmann de� Bezirkes qchät:
ding Hofrat Dr. Anton �auch,_ de-r Abte111:1ng�kommandant 
Oberstleutnant Robert Hirt mit dem 2. !eiternden Beamten 
Oberleutnant Koll, Oberl.andesg,erichtsrat Dr. Otto Soc'he,der Bürgermeister d-er Stadt Schärd,ing Franz Danninger, 
Major Bäuchler, Oberstleu�nant i. R. Simon, Zollwach
rittmeister Lugschitz mit e:l'Jler Anzahl von Zollbeamten, 
der Bezirkskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pul
finger, der DirektDr des Arbeit_shauses Suben Zanzinge_r, 
die Spitzen. der sonstigen Behorde-n und Aemter sowie 
Offiziere des Stabes und der Nachbarabteilungen mitmehreren Kamer-aden. Zu erwähnen wäTe noch, daß au�h

eilllge Kameraden der Landp0lizei vom benachbarten 
Bayern an der Feier teilgenommen haben. • 

· Der Abteilungs�ommandant Oberstleutn;:mt Hirt, der
die Eröffnungsansprache hielt, begrüßte die. ers,chienenen 
Ehrengäste und Anwesenden, schilderte d�n Lebenslauf 
des Scheidenden, aus d(;m zu entnehmen war, daß er über
all, wohin ihn der Dienst gerufen hatte, seine PHidht_ 
auch restlos erfüllte. 

Der Landesgendarmeriekommandant Oberst Dr. Ernst 
Mayr würdigte in seiner Festansprache die einmaligen 
Verdienste des Kontrollinspektors Himmelbauer während 
seiner fast 40jährigen Gendarmeriediienstzeit. Er wiirkte 
nicht nur als Posten- und Bezirksgendarmeriekomman
dant, sondern bewährte sich bestens. als Lehrer an den 

Lauuc:::,bc:uua1·111tr1t:h.u111rnaudant flir OberöSterreich Oberst Dr. Ernst
Mayr bei der, Festansprache - ' 

verschiedenen Gendarmerieschulen. Er sprac'h i'mn hie
bei seinen innigst-en Dank im Namen des 'Korps für 
sein herv-orragend-es Wirkern aus uind wünschte ihm noah 
einen recht langen und angenehmen Lebensabend. 

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Rauch dankte gleich
falls in bewegten W-0rtern für die geleisteten Dienste wäh
rend seiner 23jährigen Tätigk,eit im Bezirke Schärding 
und überreichte ihm als Erirm-eruing ein iherrliidhies Bild 
von Kubin. 

Anschließend sprachen noch me:hr,ere Leiter der .ver� 
schiedenen Dienststellen. 

Kontrollinspektor, Himmelbauer, der von den Gen
darmen des Bezirkes ,ein schönes Erinnerung,sgesche-nk 
erhielt, dankte anschließend für die ihm zuteil gewDr
denen Ehrungen und führte unter anderem aus, daß er 
stets stolz sein werde, in diesem schönen und ruhm
reichen K0rps' gedi-ent zu habe,n, zu dem er sich <1üc"n 
weiterhin verbunden fühlen werde. 

Pfarrer Künzles Vol�skalender 1958 
Verlag Felizian Rauch, Innsbruck, Preis 17 S 

Dieser in weiten Kreisen der Bevölkerung beliebte Kalender 
erschien auch heuer wieder in seiner bewährten Aufmachung. 
Interessante Abhandlungen, rührende Geschichten und spannende 
Erzählungen bringen jenen Stoff,· den sich der Leser von einem 
guten Kal·ender erwartet. Besonders zu erwähnen wäre das Kapi
tel „Gesund bleiben - Gesund werden". Hier wurden Heilrat
schläge des Kräuterpfarrers Johann Künzle (t) für alle bekannten 
Erkrankungen alphabetisch ·geordnet zusammengestellt. Der Ka
lender ist auch rei"ch illustriert und läßt gleichfalls den Humor 
zu Wort kommen. Alles in allem eine unterhaltsame und 'brauch
bare Lektüre. 

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer 
und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Für den 
Inhalt verantwortlich: Gendarmerie-Major' Ferdinand K Ä s. - Alle 
Wien III, Hauptstraße 68. Druck: Ungar-Druckerei Gesellschaft 

m. b. H., Wien V, Nikolsdorfer Gasse 7-11 
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GLO,CKEN AUS ECHTER BRONZE 

IN ALLEN 

GRÖSSEN UND TÖNEN 

METALLGUSS AUS MESSING 

ROTGUSS UND BRONZE 

SÄUREFESTE BlWNZEN

BLEI- UND NICKELBRONZEN 

Oberöslerreichlsche Glocken- und Metallgießerei 

St. Florian Ges. m. b. H. 

St. Florian bei Linz 

Fernruf: 167, 168 • Fernschreiber: 02 314 

m i t Ö 1 a b z u g

in allen Fachgeschäften 

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf 82 25 47 

. / Wintermäntel 

WELS 

Ringstraße 35 

Er 
wohnt 

Mün 

·nur vom Kleiderhaus

SALZBURG 

Getreidegasse 24 

•1m
1 
Ooggomoltlt Yba,wlndel man g,oBe Entfernwn9e11 ndt we 1 " 1 Ge14 

MAXIMILIAN KDNIGER 
WIEN - LINZ - SALZBURG - BRUCK/MUR 

LIKÖRE 
---= 

BAUUNTERNEHMUNG PETERS u. PASCHER 
INGENIEURE UND BAUMEISTER 

L INZ, SÜDTIROLER STRAS SE 28 

STRICKER

LAGO 

• 

Lnndeslleferungsgenossensch aft des 

,Stricker-, Wirker- u. Weberhnndwerks lilr 

Wien und Niederösterreich e. G. m. b. H. 

WIEN I, BAUERNlltARKT 24 

Ecke Fleischmarkt 

Tele phon 63 93 42, 63 93 53 

e r z e u g t  a l s  

Oualitötsware 
nlle Arten von Westen, Pullover, Kleider, 

Str!lmpfe, Socken, Stutzen, Hnndschuhe, 

Unterwlische, Trnlulngsnnzüge 

f ü r  Dnmen ,  H e r r e n  u n d  Ki n d e r  

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Schnls, 

Frottlerwnren sowie 

• 
HEBVOBRIGEND SCHÖNE HANDARBEITEN 

'-------------

d-teinko.qW- s KI s c H u HE

. 

mit hohem Schaft 

für Rennläufer und Tourenfahrer -

MEISTERARBEIT 

Ebensee, Oberösterreich 

. 

\ 

Auto-Reparaturen 

Groß-Garage WURM 

ABSCHLEPPDIENST 

Tag- und Nachtdienst 

K LA G E N F U R T, Telephon 27 95 

St.-Veiter Ring 25-27 

' 

SAMMEL-RUF: 27 7 84 

WERTHElffl 
fflAUERSAl=ES 

Wien X, Wienerbergstraße 21-23, Tel.· 64 3611 
Wien I, Walfischgasse 15, Tel. 52 3416 
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JÄGER MöBEL 

SAALFELDEN 

' 1 

. 1 

1 

1 
________ I 

1 

1 

1 

Stoffe für Ihre 

Kleidung 

Schlafdecken und Vorhangstoffe 

seit über 50 Jahren gut und preiswert bei 

C. NIEDERSüSS • WELS

Ecke Ringstraße - Schmidtgasse
., 

IHRE l}. USS TA TiT UN G IN 

TEPPICHEN - VORHÄNGEN 
Möbelstoffen, Linoleum:: 

Bettdecken,!Federbe!len 

Bel!-. und Tischwäsche 

bei 

l 
ALTER MARKT 2 , TELEPHON 812 57 

--- ·- -- - --- -- ·- - - -- ------ -

L 
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FOTO 

Lamprechter 
am Boznerplatz 

führt alle De utschen Marken
kameras und entwickelt und 
vergrößert alle Ihre Aufnah
men in erstklassiger Qualität 

l 

1 

Dr. techn. BERGER 
.Ge se llschaft m. b. H. 

Unternehmen 

für Funk- und Elektrotechnik. 

WIEN I, Stubenrin g 21 Telephon 53 43 ·s5 
Telegrammadresse: Berg er TF R 23 2 74 Wien 

INNSBRUCK, Heili ggeiststr.10, Tel. 36 55 
Telegrammadresse: Berger TF 3655 Innsbruck 

Geschäftsführer: 

Dr. techn. Dipl.-Ing. Hermann Berge r 

Zivilingenieur· für Elektroteehnik 

Gerätebau: 

Sender jeder Leistung für ortsfesten und 
beweglichen Betrieb, 

· kommerzielle Empfänger, 
Einrichtung kompletter Funkstat:onen, 
Hochfrequenz-Härte- u. Schweißgeneratoren, 
Kunstantennen, 
Fernsteuerungsanlagen, 
Turbinenregelanlagen. 

Einzelteilfertigung: 

Emaillierte Drahtwiderstände, 
Schichtwidetstände, 
Kohlepotentiometer, 
entstörte Zündkerzenstecker, 
Niederspannungssicherungsautomalen, 
Kugelf,eintriehe. 

Generalvertretungen: 

Q u arz k e r.a mik G. m. b. H., München: 
Schwingquarze jeder Art, 
Präzisionsquarze, 
Quarzthermostate, 
Normalfrequenz-Quarzgeneraforen. 

K u  p f e r  - A s b e s t  Co., Heilb�•onn: 
Zerhackerpatronen, 
Wechselrichteranlagen, 
KACO Autoklemmlampe. 

Chr. S c h w a i g e r  E 1 e k t  r o t e  il e 
G. m.b.H.: 
Drehkondensatoren, 
Trimmer, 
Wellenschalter, 
UKW-Variometer, 
Rundfunkeinzel teile. 

: 1) 
1 
1 

,, 

I 
Ein recht fröhliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes, gutes neues 

Jahr wünscht den verehrten Gen

darmeriebeamten 

* 

* 

Ihr ergebenster 

HANS PILCH 
Uhrmachermeister 

Wien XVI, Lµdo Hartmannplatz 2 
Telephon 92 17 462 

MOLKEREI GENOSSEN.SCHAFT 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

SAALFELDEN AM STEINERNEN MEER 
•·------------------ -----� 

Herren- und Knabenkleidung
Fertig und nach Maß

Uniformen und Effekten

Spesenfreie Teilzahlungen - Nachnahmeversand 

''"'"''
raße 22 J WIEN _VII, Mariahi,lfer 'St
�

Josef A. Moser 
STEMPE LE RZEUGUNG 

Innsbruck, Angerzellgas�e 4 - Telephon 4977 

- _______ \ 

HAUSHA L T SSEIFE N 
T OI L ETTESEIFE N 
WA S C HM I T T E L

T URMI N SCHRO LIT 

FRANZ 

_.., 

•• 

Osterr e ichische 

Brau-Aktiengesellschaft 
-

I' 
Zentralverwaltung: 

iinrz � J!udenau 61 

I' 
' 

Brauerei Liesing mit Mälzerei 

Brauerei Wieselburg 

Linzer Brauerei 
I' 

- Brauerei Gmunden 

' 

Hofbräu Kaltenhausen mit Mälzerei 

Gasteinar Thermalwasserversand 

I' I• -

Bürgerliches Brauhaus Innsbruck 

Brauerei Reutte 
-

BEKLEIDUNG
WÄSCHE
SCHUHE A.KUCHLHUBER

KU-FST EIN - TEL. 22 26 

MIT 

3
°/0 SPAR-RABATT

DURCH RATIONALISIERUNG 

SCHRDLL 
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MAX LE IT N ER, Polstermöbel und Matratzen 

Linz, Wiener Reichsstraße 44 / in reicher Auswahl - zu billigsten Preisen / 

____________ -___________________________ ___:_ _____ ,

26 

WÄSCHE 

BERUFSKLEIDER 

WÄSCHE ALLER ART 

W I E N 

WIEN VII, BURGGA SS� 83, TEL. 44 33 69 

SL 10 SL 20 SL 30 

SESSEL·ECKL 
Werk Jude_nburg

Sessel für 

Wohnung, Schule, Büro 

1 

SÄGEWE RK 

UNP 

HOLZEXPOR T 

SCHEIFLING, Steiermark, Tel. 12 

Offizielle Verkaufsstelle und Kundendienst der 
Steyr-Daimler-Puch AG 

WIEN XI 

Hauptstraße 27 
Tel. 72 13 93 

SCHWECHAT 
Hau ptplatz 3 

Tel. 77 64 36 

BRUCK a. d. L. 
Lagerstraße 2 

Tel. 253 

B
ETTEN

Seit 1783. . . ETTFEDEBN 
ETT- UND TISCHWJISCHE 

vom Fac h g e s c hiift mi t g röß t er !A u swahl 

GEORG HARTL • SALZBURG 
Griesgasse 15 Huf 81426 Goldgasse 12 

+ --�--- --

- . . .

....

.............. .,_q:.J-_..:,;,� .-:-.j� 

GEBRUDER WOERLE 
Käsefabrikation und Gre>ßhandel 

Seekirchen bei Salzburg 

Telephon 204 

Milchwerk in Hennd0rf

bei Salzburg, Telephon 3467 

Erzeugungsprogramm: 

Feinste Teebutter, Edamer, 

Tilsiter, Emmentaler, Schmelzkäse 

/ 

Begräbnisse _.(Erd- und Feuerbestattung), Exhumi e
ru ngen und Uberführungen besorgt die 

STÄDTISCHE· 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

WIENER ALLIANZ 
\1 E RSICH E RUNGS- AKTLE NG ES EL.LS C HA �I 

ZEN TRALE: 
WIEN I ,  OPERNRING 3-5 

FILIALDIREKTIONEN 
IN ALLEN LANDESHAUPTSTADTEN 

GESCHAFTSSTELLEN 
IM GESAMTEN BUNDESGEBIET 

ALLE VERSI CHERUNGSZ\VEIGE 

1� KOHLE, KOKS, BRIKEJTS, HOLZ 

/, ___ _ 

FRANZ STADLBAUE'.R 
vorm. F. Hoffelner 

LINZ, Tummelplatz 5, Telepho_n 23 0 79 und. 

Prinz-Eugen�Straße· 11, Telephon 28 O 19

ASTEN, Siedlung 117 

IN,NVIERTLEB VERLAG 

" Josef Slampll u. Co .. Ges. m. b. H. 

Buchdruckerei, Papierwaren 

Braunau am Inn, Oberösterreich 

Siadiplaiz 36 

Aschbacher Trappist�nkäse 
vollfell, bekömmlich, nahrhaft! -
Aber verl�ngen Sie ausdrUcklich 

As c h b ach � r Trappistenköse 
Postversand Uberallhln 

ASCHBACH/WESTBAHN -RUF 11 

Zen tr a l e  (a u c h N ac'h td i en s t): 
Grazbachgasse 48, Telephon 94 1 48 und 87 5 62 

F i 1 i a I e n: Landeskran1rnnhau s, Telephon 32 3 2 5, Gleis
do rf und Gratwein 

F e u e r  h a 11 e und Urn en f r i e d h o f, Telephon 21 0 15, 

! • 

FRANZ SCHMITT AG. 

FÜR LEDERINDUSTRIE 

KREMS a. d. Donau 

REHBERG, TEL. ?5 31 

WIEN I 
ELISABETHSTRASSE 22 
TEL. 43 2124 

IN ALLEN FACHGESCHÄFTEN 

,_..LINOLEUM -TEPPICHE - GARDINEN 

LINOLEUM 
WACHSTUCH 

PLASTIK 
TEPPICHE 

BETTVORLEGER 
· LÄUFER

VORHANGSTOFFE 
MÖBELSTOFFE 

REGENMÄNTEL 

Niederlagen in Wien 
1., Kärntner Straße 1, 522210 8., LerchenfelderStr.164, 330181 
1., KlirntaerStraße63, 655609 9., Alserstraße 20, 33 63 21 
1., WoUzelle 13, 523864 9., Alserbachslraße 12, 3214 25 
3., Landstr. Hauptsir. 32, 726417 10., Favoritenstraße97, 6-'137 n9 
6., MarlahilferStraße35, 43 1153 15., Mariahilfer Straße191,M3143 
7., Mariahilfer Straße 104, 44 24 86 16., OltakrlngerStraße39, 33 7696 

17., Kalvarieaberggasse 46, 45 66 84 

Graz Linz 
Murgasse 3, Tel. 821 64 

Innsbruck 
Anichstraße 3, Tel. 3110 

Landstraße 38, Tel. 25 O 57 

Salzburg 
Platz! Nr. 2, T!)l. 6352 

• Wolle • Wäsche • Stoffe • Konfektion 

kaufen Sie seit 1898 J,estens bei 

@J])LFrnrR�@©OO 
SALZBURG, UN IVERS.ITATSPLATZ 9 

. 
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Salz burger ! Ver sicher t euer Hao und Gut bei der einheimischen

Salzbrirger Landes-Brandschaden-Versicherungs-Anstalt 
Sa lzburg, Auerspergstraße 9 

M. ROBITSCHEK
Generalverlre!ung der Schweizer Markenuhren 

.REPCO" und .TELIX' 

Gold und Juwelen 

Wien I. Kärntner Straße 41, Ringbasar am Porrhaasplah: 

Günstige Teilzahlungen 

� KOHLE - KOKS - HOLZ � 

1 

FRANZ SAGAISCHEK 
K-OHLEN- UND HOLZGROSSHANDLUNG 

KLAGENFURT 

STAUDERHAUS 8 TELEPHON 21 7.1 

,Ihr Fach- unq Spezialgeschäft für alle Büro

und Schreibwaren, Zeichenrequisiten, Füllhalter 

und Kugelschreiber 
· Ihre Fachreparaturwerkstätte für Ihren Füllhalter

II 
� f/(ohenaed,;, 
INNSBRUCK, AM INNRAIN 20 - BEIM 
LANDESO ENDARME RIEKOMMANDO 

•• ✓•• 

Gegründet 1811 

Burroughs 
Das amerikanische 
Spitzenerzeugnis 

Un s e r· Erz eu gung s p r o g r a m m! 

Additionsmaschine!Il 
Kalkulatoren 
Registrierkassen 
Buchungsmasehine!Il 
Fakturiermaschinen 
Sensimatic-Buchungsautomate� 
Kurz- und Volltext 
Sensimatic für Lochung von 
Streifen und Karten 
Statistikmaschinen 
Lohnverrechnungsautomaten 
Mikrofilmgeräte 

A.Tbaa & Co.
Wien I, Kärntne.r Straße 5 

Telephon 52 59 48 
(53 43 59) 

Telephon 52 62 32 
(53 45 43) 

BURO- UND KLEINMOBELERZEUGUNG 
A USLIEFERUNOSLAGER 

J. FRANZ LEITNER
WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 53 

TELEPHON 44 45 37 

• Steiermark: Fa.Ludwig&Co. 
Graz, Neutorgasse 47 
Telephon 45 43 

e Tirol: Fa. Otto Schul, 
Innsbruck, Maria-Theresien
Straße 19 
Telephon 65 63 

Schlafzimmer, Küchen, Polstermöbel, 

Wohnzimmer, Büromöbel, Bodenbeläge Erzeugung uon 

SW-MÖBEL-VERKAUFSSTELLE Fenster,. Türen, Parke-tt- u nd 

0 u n s t i g e Z a h 1 u n g s b e d i n g .u n g e n R i e m e n b ö de n 

RANKWEIL • Vorarlberg • Telephon (05522) 4221 

' 

Leistungsfähig 

1n allen Stoffen 
L I _N Z, L A N D S T R A S S E 8 3 

--- ----�--------------------__:_ ______ ---

Güte' dient mehr und länger 

ADLER WERKE vorlll. H. KLEYER A. G. 

FRANKFURT AM MAIN 

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH: 

HANDELSKONTOR GES. M. B. H. 

WIEN I, SCHUBERTRING 6, TELEPHON 524571 

BÜROMASCHINEN 
BÜROBEDARF 

le�&-)ung,t
INH.: HUGO KOTHE 

��� f ü r J a g d - S p o r t-

� � - u n d. V e r t e i d i g u n g

Gute �erafung - Tägl. Postversand 

Graz, Sporgasse 1 - Telephon 821 25

Geschäftsbücher, Registratura.rtikel 

Kartenreiter, Karteikarten, Spiralnotes 

Schulhefte, Stenogrammblock liefert 

GUTENBERG 
Fabrik für Bürobeda.rf, Aktiengesellschaft 

Graz, Merangasse ·35, Tel. 32128 

. Fragen Sie darüber Ihren Papierhändler! 

-1 

1 

1 
DRUCKSORTEN FUR ALLE ZWECKE! 

_J 

■ Einkauf
■ Verkauf
■ Umtausc h

WIEN IX, SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 56 41 86, 56 11 12 

Eigene Reparaturwerirstätte 
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Besuchen Sie das Augusliner--Bräuslübl Kloster Mülln in Salzburg 

DAS HAUS, DAS NUR PELZE FüHRT! DAS HAUS, DAS-· 
t:IE-< ;i,-� P..dae, Un e r rei ch t  i n  Qual i t ät u. P reis! � 

!'.« ;i,-r::i Persianermäntel, Weltmarke „THORER", ·d
N fertig und nach Maß ab S 7500.- _UJ 
r:3 Persianerk lauenmäntel ab S 3200.- t:1 
P.. '.Foskanalarnm-Mäntel ab . S 2600.- � 
§ Nutrialamm-Mäntel ab S 2150.- z 

� Bequem e Tei lzahl u ng e n ! $ 
� ------------------- � Q NUR IM S A.LZBURGER FACHGESCHÄFT r< 
W i N 

� � Stiu,e#lee � 
Cl] 

�Q
D REIFALTIGKEITSGASSE 4 :r: 

::0>-3
DAS. HAUS, DAS NUR PELZE FüHRT! DAS HAUS, DAS 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

WIEN XII 

LASKEGASSE 17 

TELEPHON 548165 

Eine Postkarte lohnt sich immer: 

K;o:stenlos � 
PHOTO✓ k:INO erhalten Sie den ß E RATER Herbst 1957 

mit über 300 Abbi ldungen, letzten Preisen, 
P hoto- und Kamerakunde. 
Bequeme Te_ilzah lungen,.
Tägl i ch Postversand i n  ganz Öster reich. 

B itte, s ch reibe!! S ie noch heute an 

PHOTO�KINO 
. Wien VI, Mariahilfer Straße 51 9 

VEREINIGTE TUCHFABRIKEN 

Braie-foeodoei 
SCH A FWOLLWAREN FABR 1K 

Un iformstoffe, Sportstoffe 

◄ HIMALAJA-LODEN-Marke

1 N N SB RUCK, Bozner Platz 6 

Wiener Vertretung: 

Wien 1, Strauchgasse 1, Tel. 63 52 01 u. 63 52 02 

ELEKTRO - RADIO Ing. Oskar Dumler INNSBRUCK - MERANER STRASSE 9 - TELEPHON 53 30 

30 

Heiz-Koch-Apparale I Licht-, Kraft- und Schwachstrom-Anlagen jeden Umfanges Beleuchtungskörper in reicher Auswahl Lichlrulanlagen • Neon-Leuchlschrill 

. 1 

. 1 

Austro-Omega 
Beiwagen-Pkw-Anhänger 

und Autokarosserie-Reparaturwerk 

mit Spenglerei ltnd Lackiererei 

Genähte, bedruckte und gestickte 
Fahnen 

i n  erstklassiger Ausführung 

Fah nenfabrik 

Mittersill (Salzburg), Telephon 248 

Auslieferungslager für Wien: 
VIII., ALSERSTRASSE 27, TEL. 33 63 78 

Fahnen-Druckerei, -Färberei, -Näherei, -Stickerei 

Anschaffmigskredite 
aller Art 

Wien VI, 
Mariahiller Straße 1 B 

Zweigstellen: 
Graz, Linz, LeÖben, 
Salzburg, I:p.nsbruck 

BACKPULVER· VANILLINZUCKER 
PUDDINGPULVER· EINKOCHHILFE 
Ht.it deH. 8�/fk1t 

!ND I AN ER·WÜ STEN·POLARB RAUSf
el«d r111e t:/lliddttl"fl19e1taH,

MÖBELHAUS 
llaedwestS-
WIEN II, TABORSTRASSE 75 
35 35 511 u. 35 31 76 - IX., Nußdorler Slraße 25

. 1 

1 

JOSEF PRUCKNER

KORNEUBURG BEI WIEN, LAAER STRASSE 14 

Schuh- und Lede-rfabrik 

·PLANET"'' Kommanditgesellschaft 

FJtJJdta & Co. 
Wolfsberg Kärnten 

· Kaufhaus Triumph, Innsbruck
oberhalb der Triumphpforte - Telephon 5997

Herren- und Damenwintermäntel 
Sportsakkos, _Anzüge 
Skihosen, A noraks, Pullover und Flanell
hernden i n  enorm g roßer Auswahl 
Burschen- und Knabenbekleidung aller A rt 
nur im Kaufhaus TRIUMPH 

Erstklassige Ware, g roße Auswahl und vor 
allem 'preisgünstig 

Tei lza h l u n g e n  b i s  z u  5 M o n at s r at e n

1 

EIN QUALITlffSBEGRIFF SEIT 1845 

WEINBRAND FEINSTE LIKORE 

A . J A N  O T A

LIKOR- UND SPIRITUOSENFABRIK 
LINZ - URFAHR

Reiche Auswahl In kompleHen Wohn- und 
Schlalzlmmermöbeln In bekannter und be
währter Qualllät 
Provinzversand mit eigenem Möbelauto 
Teilzahlung lür alle l 
Große Küchen• und SW-Möbelausstellungl 

1 
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Vorarlberger 

Landes-Feuerversicherungs

Anstalt 

Bregenz, Bahnhofstraße 35 

Fernruf 2155 Serie 

Das heimische Versicherungsinstitut! 

--------- - -- -- -
-

--

,-------- --
-----

--
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Glühlampen - Leucht�tofflampen 

Unentbehrlich für "jedes Heim 

ELIX - 7� - Leuchte 

Ischias 
gegen 

Rheumatismus 

Arthritis 

Zahns·chmerzen 

Neuralgien 

"Sorgt für den heimischen Arbeitsplatz, brennt 

ELI X-Lampe.n" 

ALLGEMEINE GLÜHLAMPENF ABRIKS-

AKTIENGESELLSCHAFT 

WIEN I, DOBLHOFFGASSE 5, 454661, 454692-
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l>IE WAIIL DES HERRN, 
PER SICH ZU KLEIDEN, WEIS$ 
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